
Heft 2/2000

Kommunalwissenschaftliches Institut
der Universität Potsdam



Impressum

Herausgeber Prof. Dr. C. Reichard, Geschäftsführender Direktor des
Kommunalwissenschaftlichen Instituts (KWI)
Am Park 14
14482 Potsdam
fon: 0331 – 9774534
fax: 0331 – 9774531
e-mail: kwi@rz.uni-potsdam.de
internet: Bitte beachten Sie, wir sind mit unserem Angebot

umgezogen. Die neue Adresse lautet:
www.uni-potsdam.de/u/kwi/index.htm

Redaktion Dr. Chr. Büchner, Mitarbeit V. Radunz
KWI

Layout Dipl. Pol. C. Maaß
Universität Potsdam

Druck AVZ, Universität Potsdam

Vertrieb Universitätsbibliothek
Publikationsstelle
Postfach 60 15 53
14415 Potsdam

Die KWI-Info erscheint in zwangloser Folge. Der Bezug ist kostenfrei.
Bestellungen sind direkt an die Publikationsstelle zu richten.

Manuskripte für Beiträge sind an den Herausgeber oder direkt an die
Redaktion als e-mail oder auf Diskette in einem üblichen Textformat
zu senden. Die Beiträge werden redaktionell bearbeitet, die Verant-
wortung für den Inhalt liegt bei den Autoren.

Alle Rechte liegen bei den Autoren. Bei Veröffentlichungen für ge-
werbliche Zwecke ist gemäß § 54 UrhG eine Vergütung an den Autor zu
zahlen.

ISSN 1438-566X



Inhalt

Schwerpunkt:
Gemeindliche Organisationsformen mit Blick auf

Reformvorhaben im Land Brandenburg

Editorial  5

Dr. Frank Berg, Christian Maaß  7
Brandenburgische Gemeindestrukturen – Erfahrungen und Probleme

Prof. Dr. iur. Michael Nierhaus, Ass. iur. Ihno Gebhardt 11
Verfassungsrechtliche Fragen des Orts- und Amtsgemeindemodells der
Enquetekommission des Brandenburgischen Landtages

Hans-Hennig von Hoerner 23
Gemeinden oder Samtgemeinden in Niedersachsen –
wieviel Demokratie in der Ortsebene?

Pro und Contra für das Amt als Gemeinde:

Karl-Ludwig Böttcher 27
Dr. Paul-Peter Humpert 29
Manfred Meske 31
Frank Ehling 32

Aus der Arbeit des Institutes

• KWI - Ihr Ansprechpartner  6
• Buchanzeige „Ausfallhaftung des Staates für zahlungsunfähige Kommunen“ 10
• Fachseminar „Produkte, Haushalt und Kostenrechnung“ 22
• Seminarbericht 34
• Interdisziplinäre Kolloquien 36
• Netzwerk „Kommunen der Zukunft“ 37

Kurzmitteilungen

• Neuerscheinungen 26
• Internet 35
• Pressemitteilungen 38

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



 



Editorial

5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vor Ihnen liegt das zweite Heft des KWI-Info.
Als Schwerpunktthema haben wir diesmal die
Diskussion über die Reform der kommuna-
len Organisationsstrukturen ausgewählt.
Wenn Sie weiterblättern, werden Sie drei
Aufsätze und einige kürzere “Pro/Contra”-
Meinungsäusserungen zum Schwerpunkt
finden.

In Brandenburg ist ja bekanntlich vor etwas
mehr als einem halben Jahr die Frage der
Ämterverfassung durch den Bericht einer
Enquetekommission des Landtags neu in die
Debatte geraten. Die Enquetekommission hat
– unterstützt nicht zuletzt auch durch eine
Studie des KWI (Bearbeiter: Frank Berg und
Christian Maaß) – das Konzept der Amts-
gemeinde erarbeitet und dieses als eine ge-
genüber der bisherigen Amtsverwaltung vor-
zugswürdige Alternative der organisations-
rechtlichen Ausgestaltung kleinerer Gemein-
den bewertet. Der Kommissionsvorschlag hat
bislang allerdings nicht die Zustimmung der
Landesregierung (insbesondere nicht des
Innenministers) gefunden und hat auch
sonst im Lande eine ausgesprochen rege und
kontroverse Diskussion ausgelöst. Wir den-
ken, dass es für die Meinungsbildung in den
Kommunen des Landes Brandenburg nütz-
lich ist, wenn wir mit unserem KWI-Info Ge-
legenheit geben, verschiedene Positionen zu
dieser Frage kennenzulernen.

Frank Berg und Christian Maaß führen zu-
nächst in die Thematik ein. Sie gehen dabei
nicht noch einmal auf ihre Argumentation
zu den verschiedenen Vor- und Nachteilen
des Amtsgemeindemodells im Vergleich zur
bisherigen Amtsverwaltung sowie zur
Einheitsgemeinde ein, die sie in der erwähn-
ten Studie für die Enquetekommission erar-
beitet haben (insoweit sei auf die betref-
fende Landtagsdrucksache verwiesen, die
auch die KWI-Studie als Anlage enthält).
Vielmehr beleuchten sie in einer eher gene-
rellen Sicht – auch im Vergleich zu einigen

anderen neuen Bundesländern - die Heraus-
forderungen, vor denen die Kommunen des
Landes – insbesondere die Ämter – in naher
Zukunft stehen, und zeigen verschiedene
Wege zur Abmilderung dieser Herausforde-
rungen auf.

Michael Nierhaus und Ihno Gebhardt stellen
thesenartig einige Ergebnisse einer verfas-
sungsrechtlichen Analyse des Modells der
Amtsgemeinde vor.  Sie kommen zum Ergeb-
nis, daß das Amtsgemeindemodell sehr kom-
pliziert und verfassungsrechtlich problema-
tisch ist. Der  verfassungsrechtliche Befund
unterscheidet sich somit deutlich von den –
das Amtsgemeindemodell insgesamt durchaus
positiv beleuchtenden - verwaltungswissen-
schaftlichen Ergebnissen,  zu denen Berg und
Maaß in der erwähnten KWI-Studie kommen.

Hans-Hennig von Hoerner  berichtet schließ-
lich über die mittlerweile mehr als zwanzig-
jährigen – insgesamt positiven - Erfahrun-
gen, die man in Niedersachsen mit dem
Samtgemeindemodell gemacht hat. Er ver-
deutlicht damit, dass dem Samtgemeinde-
modell ähnliche rechtliche und organisato-
rische Gemeindekonstruktionen durchaus –
rechtlich und tatsächlich – überlebensfähig
sein können.

Wie auch im ersten Heft berichten wir Ihnen
aus der laufenden Arbeit des Instituts und
informieren Sie über bevorstehende Veran-
staltungen sowie lesenswerte Publikationen.

Wir freuen uns, wenn Sie auch dieses Heft
mit Interesse lesen, wenn Sie daraus Anre-
gungen für Ihre Arbeit beziehen können und
wenn Sie vielleicht auf die Idee kommen,
mit uns – dem KWI der Universität Potsdam
– in Kontakt zu treten, sei es in Seminaren,
per Telefon oder via Internet.

Prof. Dr. Christoph Reichard
Geschäftsführender Direktor des KWI
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KWI -  Ihr Ansprechpartner für kommunale Themen

Das Kommunalwissenschaftliche In-
stitut sucht für Studierende der Po-
litik- und Verwaltungswissen-
schaften der Universität Potsdam
Praktikumsplätze. Im Rahmen eines
mehrmonatigen Pflichtpraktikums
möchten Studenten Verwaltungen
auf kommunaler, Landes- und Bun-
des-Ebene kennenlernen.

Sind Sie an einem motivierten und
gut ausgebildeten Studenten inter-
essiert, der für einige Monate sein Wis-
sen und seine Hilfe in Ihrer Organisa-

tion einbringen will, dann wenden Sie
sich bitte an uns, damit wir Ihre freien
Plätze der universitätsinternen Prak-
tikumsbörse zuführen können.

Informationen bitte an:
Kommunalwissenschaftliches Institut
Stichwort Praktikumsplätze
Am Park Babelsberg 14
14482 Potsdam
Tel.: 0331/ 9774534
Fax: 0331/ 9774531
e-mail: kwi@rz.uni-potsdam.de

Ein Platz für Praktikanten?
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Das KWI führt wissenschaftliche Stu-
dien und Analysen zu kommunal-
wissenschaftlichen Fragen durch
und erstellt wissenschaftliche Gut-
achten. Es steht insbesondere zur
wissenschaftlichen Begleitung kom-
munaler Reformprozesse sowie zur
Förderung des kommunalen Erfah-
rungsaustausches zur Verfügung.
Das KWI berät Kommunen - vor al-
lem in Brandenburg - im Rahmen
seines wissenschaftlichen Auftrags
zu Fragen der rechtlichen Gestaltung
kommunaler Selbstverwaltung sowie
des Managements. Es erstellt durch
sein Informations- und Dokumen-
tationszentrum auf Anfrage Recher-
chen zu kommunalpolitisch relevan-

ten Themen. Das Institut bietet re-
gelmäßig Weiterbildungsveranstal-
tungen für kommunale Praktiker und
Kommunalpolitiker durch.

Dabei greift das KWI auf erfahrene
Juristen, Betriebswirte, Politik- und
Verwaltungswissenschaftler zurück
und kann somit zu kommunalen The-
men disziplinübergreifende Antwor-
ten geben.

Für Ihre Anfragen steht Ihnen als
Ansprechpartnerin Frau Dr.  Büchner
zur Verfügung.
Tel.: 0331/ 9773252
Fax: 0331/ 9774531
e-mail: buechner@rz.uni-potsdam.de
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Es gibt kein deutsches Bundesland, in dem heute
so viel und auch so grundsätzlich über die
Gemeindestrukturen gestritten wird wie in Bran-
denburg. Gegenstand dieser Auseinandersetzung
sind die kleinen und kleinsten Gemeinden, die im
Land Brandenburg über verschiedene Modelle1 des
„Amtes“ ihre Selbstverwaltungsaufgaben zu bewäl-
tigen suchen. Dabei hat Brandenburg keine we-
sentlich anderen Probleme als andere (neue) Bun-
desländer: demographische Ausdünnung ländlicher
Räume, Abwanderung aus großen Städten in Um-
landgegenden, komplizierte wirtschaftliche Rah-
menbedingungen, unzureichende kommunale Fi-
nanzen usw.

Ohnehin können diese Probleme nicht durch die
Veränderung von Gemeindestrukturen bewältigt
werden. Und anders gesagt, kann man mit unter-
schiedlichen Gemeindestrukturen sowohl wirt-
schaftlich effizient als auch ineffizient, demokra-
tisch partizipativ oder auch gegenteilig handeln.
Dies ist in starkem Maße akteursabhängig. Aller-
dings weisen Einheitsgemeindestrukturen im Prin-
zip günstigere Effizienzpotentiale auf als Ämter-
strukturen, gleichzeitig bei der Umwandlung von
bisher eigenständigen Gemeinden innerhalb ei-
nes Amtes in eine Einheitsgemeinde jedoch auch
gewisse Gefahren des Verlustes an Partizipations-
potentialen. Es gibt nicht „das eindeutig beste
Modell“, sonst hätten sich in Deutschland nicht
so unterschiedliche Strukturen wie das Amtsmodell
in Schleswig-Holstein, das Einheitsgemeinde-
modell in Nordrhein-Westfalen oder das Verbands-
gemeindemodell in Rheinland-Pfalz halten kön-
nen. Vieles ist eine Frage der historischen Ent-
wicklungspfade und der konkreten Bedingungen
in den Ländern.

Gleichwohl bleibt die Frage, ob die bestehenden
Gemeindestrukturen in Brandenburg genügend
Spielraum bieten, um unter den rasch wandeln-

den sozioökonomischen Rahmenbedingungen
kommunale Selbstverwaltung zu gewährleisten. So
sind ureigenste Aufgaben der kommunalen Selbst-
verwaltung mittlerweile faktisch (allerdings selte-
ner formell) auf das Amt übertragen, nicht nur als
Sache der laufenden Verwaltung, sondern im Sin-
ne der eigentlichen Steuerung dieser Aufgaben
(z.B. Kinderbetreuung, Trägerschaft von Schulen,
Straßenunterhaltung, Wohnungsbauförderung).
Die Ämter sind in der Realität längst nicht mehr
die „Schreibstuben der Gemeinden“, sondern im-
mer mehr zu den eigentlichen Trägern und Zentren
der kommunalen Selbstverwaltung geworden. Es
stellt sich die Frage, ob der eigentliche Sinn kom-
munaler Selbstverwaltung nach Art. 28 GG, näm-
lich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft in eigener Verantwortung zu regeln, noch
gegeben ist.

Viele Gemeinden im Land Brandenburg können
die Angelegenheiten der Selbstverwaltung nicht
mehr oder nur sehr eingeschränkt bewältigen und
lassen ihre Aufgaben über die Amtsverwaltungen
oder auch über Zweckverbände regeln. Beide Ebe-
nen gehen nicht aus allgemeinen, unmittelbaren,
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervor, wie
es normalerweise die kommunale Selbstverwaltung
vorsieht. Amtsverwaltungen selbst bilden darüber
hinaus noch eigene Kooperationen und Verbän-
de mit anderen Ämtern, zum Beispiel im Bereich
der Rechnungsprüfung, der EDV-Vernetzung, der
Obdachlosenunterbringung usw. Hierdurch wird
das Problem noch deutlicher.

Die Selbstverwaltungsaufgaben sind also nicht alle,
aber zu einem erheblichen Teil nur noch ortsüber-
greifend zu lösen, wenn sie wirtschaftlich, bür-
gernah und dienstleistungsorientiert gelöst wer-
den sollen. Bei den Kitas und Schulen hängt dies
mit der demographischen Entwicklung zusammen,
bei Wasser/Abwasser war dies schon immer der

SCHWERPUNKT
GEMEINDLICHE ORGANISATIONSFORMEN
MIT BLICK AUF REFORMVORHABEN IM
LAND BRANDENBURG

Brandenburgische Gemeindestrukturen –
Erfahrungen und Probleme

Frank Berg, Christian Maaß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



8

Fall, bei der Flächennutzungsplanung, bei Orts-
verbindungsstraßen oder bei der Wirtschaftsför-
derung hat sich dieses Erfordernis in den letzten
Jahren verstärkt. Gerade im gewerblichen Bereich
kam es mangels Koordination zu gravierenden
Fehlentwicklungen. Eine Bündelung von Investi-
tionsmitteln erfolgte nur unzureichend.

Wenn die Selbstverwaltungsaufgaben zu einem
großen Teil nur noch ortsübergreifend zu lösen
sind, benötigt die Wahrnehmung dieser Selbst-
verwaltungsaufgaben aber auch eine ortsüber-
greifende starke demokratische Legitimation. Norma-
lerweise müsste dies durch die Bildung von ortsüber-
greifenden direkt gewählten Vertretungen gesche-
hen, sonst könnte man von demokratischer Selbst-
verwaltung im Sinne des Grundgesetzes nur noch
eingeschränkt sprechen. Die gemeindliche Ebe-
ne, die die Selbstverwaltung in der Realität maß-
geblich trägt (Amtsebene), müsste also auch for-
mell mit den Rechten eines Selbstverwaltungs-
organs ausgestattet und auf diesem Wege Teil der
gemeindlichen Selbstverwaltung werden. Dies war
zumindest das mehrheitliche Ansinnen der
Enquetekommission des Landtages, die 1999 des-
halb vorschlug – ähnlich der zweistufigen
Gemeindeorganisation in Rheinland-Pfalz und in
Niedersachsen – „Amtsgemeinden“ zu bilden.

Das Modell der „Amtsgemeinde“ fand jedoch nach
den jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg
keine politische Mehrheit. Wichtiger noch: Eine
Mehrheit in den betroffenen Gemeinden des Lan-
des hat es für diesen Vorschlag nie gegeben. Die
Idee der Amtsgemeinde konnte in den betroffe-
nen Gemeinden und Ämtern sowie zahlreichen
Akteuren aus dem kommunalen Umfeld (Landkreis-
tag, teilweise die kommunalpolitischen Vereini-
gungen der Parteien) aus verschiedenen Gründen
bisher keinen Fuß fassen. Sie ist zwar ein konzep-
tionell schlüssiges und in anderen Bundesländern
auch funktionierendes Modell, sie ist aber in Bran-
denburg nicht gewachsen, und die Zeit der bis-
herigen Diskussion war kurz. Teilweise erschien das
Modell Praktikern als zu komplex und schwer um-
setzbar, andere lehnen Veränderungen durch den
Gesetzgeber grundsätzlich ab. Der Innenminister
forderte eine „Denkpause“ und neue Diskussio-
nen, um weitere Wege für die Zukunft der kleinen
Gemeinden in Brandenburg vorzuschlagen.

Es ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus den
Debatten der letzten beiden Jahre in Branden-
burg, dass Gemeindestrukturen wachsen müssen
– gleich welches Modell man wählt. In Sachsen
wählte man frühzeitig, also schon Anfang der
neunziger Jahre, als Hauptweg das Modell des
Zusammenschlusses kleiner Gemeinden in Einheits-
gemeinden (daneben auch Verwaltungsgemein-
schaften und Verwaltungsverbände). Man stelle von
Anfang an diesen Weg klar und ließ sich dann
fünf Jahre Zeit, damit die Gemeinden schrittwei-
se den vorgezeichneten Weg ausfüllen können. Bei

den Gemeindezusammenschlüssen gab es selbst-
verständlich ein Menge von Konflikten, jedoch
wurde der prinzipielle Weg der Gemeindereform im
Lande mehrheitlich geteilt. Das Modell konnte
wachsen und hat für die weitere Entwicklung des
Landes Bestand.

In Mecklenburg-Vorpommern orientierte man sich
– ähnlich wie in Brandenburg – am schleswig-
holsteinischen Amtsmodell. Die meisten Berater
auf diesem Gebiet kamen aus Schleswig-Holstein
und konnten ihre Erfahrungen mit dem Amtsmodell
mitbringen.2 In Mecklenburg-Vorpommern wurde
zum Beispiel von Anfang an (seit der Kommunal-
verfassung vom 12.6.1993) der gesamte „über-
tragene Wirkungskreis“ auf die Amtsebene gelegt.
Das betrifft zum Beispiel die Aufgaben der
Ordnungsverwaltung, des Meldewesens, der Um-
weltverwaltung, der Gewerbeangelegenheiten. Von
Beginn an war damit Klarheit geschaffen. Das ist
bis heute so, und man hat damit keine besonde-
ren Probleme. Man erfand auch nicht wie in Bran-
denburg die Position des Amtsdirektors sondern
übernahm jene des Amtsvorstehers als primus in-
ter paris. Die „Macht“ des Amtes gegenüber der
„Macht“ der Gemeinden erscheint so möglicher-
weise relativierter, was wiederum den Umgang mit
Problemen der Aufgabenübertragung von der Ge-
meinde- auf die Amtsebene wie auch umgekehrt
erleichtern kann. Das alles ist in den neunziger
Jahren gewachsen, ohne dass sich in Mecklen-
burg-Vorpommern die Frage stellt, die Gemeinde-
strukturen radikal per Gesetz zu verändern. Man
fördert jedoch bereits seit Jahren behutsam
Gemeindezusammenschlüsse (bisher mit 0,5 Mio
DM pro Fusionsfall, ab Jahr 2000 nach einem
differenzierteren Fördermodell). Mecklenburg-Vor-
pommerns Strukturen der kleinen Gemeinden ver-
ändern sich kontinuierlich auf der Grundlage des
Amtsmodells – eine langfristig angelegte und im
übrigen auch von der konkreten Regierungsform
unbeeinflusste Politik, bei der gemeindliche
Selbstverwaltung wachsen kann.

In Brandenburg ging es demgegenüber „turbu-
lenter“ zu. Vier Jahre nach Bildung der Ämter war
seitens des Innenministeriums davon die Rede,
dass man die Ämter in Gemeinden umwandeln wolle.
Dieser Gedanke wurde jedoch aufgrund des Pro-
testes im Lande schnell wieder fallengelassen, ohne
allerdings diesen Gedanken je völlig aufgegeben
zu haben. Als nächstes kam dann die bereits oben
erwähnte Idee der Amtsgemeinde auf, die manch
ein Landtagsabgeordneter sogar damit begrün-
dete, auf diesem Wege eine gesetzliche Umwand-
lung in Einheitsgemeinden verhindern zu wollen.
Und nun, zu Beginn des Jahres 2000, ist man
zumindest was die konkrete Umsetzung von Ver-
änderungen betrifft fast wieder am Ausgangspunkt.
Es würde sich jedoch anbieten, das umfängliche
von der Enquekommission zusammengetragene Wis-
sen in die Debatte einzubeziehen, auch um hier
nicht eine unnötige Doppelarbeit  zu leisten.



Wenn man aus der Erfahrung lernen will, dass
Gemeindestrukturen wachsen müssen, bleibt jetzt
in Brandenburg eigentlich nur der Weg, das Amts-
modell beizubehalten, schrittweise, kontinuierlich
über Anpassungsprozesse nachzudenken und hier-
bei die Kommunalverbände sowie die Gemeinden
und Ämter selbst einzubeziehen.

Zum Beispiel könnte das o.g. Legitimationsdefizit
der Amtsebene durch die Erleichterung bestimm-
ter direktdemokratischer Elemente kompensiert
werden: also nicht durch die Bildung einer reprä-
sentativen Vertretung, sondern durch ergänzen-
de und erleichterte Möglichkeiten für Bürger-
begehren und Bürgerentscheide im Rahmen der
Ämter bzw. deren Gemeinden, wenn es um über-
greifende Fragen der Amtsentwicklung geht. Hier
lohnt ein Blick nach Bayern oder nach Hamburg,
wo in jüngster Zeit erweiterte Möglichkeiten für
Bürgerentscheide eingeführt worden sind: In Ham-
burg wurde beispielweise die Möglichkeit des
Bürgerentscheids in den Stadtbezirken eingeführt;
in Bayern fanden mittlerweile ca. 400 kommunale
Bürgerentscheide über Umgehungsstraßen, Kin-
dergärten oder Rathausbauten statt. Zu beden-
ken ist hierbei, dass heute parteiübergreifend von
bürgergesellschaftlich orientierten Politikern ein
Verzicht auf die üblichen Zustimmungs- oder
Beteiligungsquoren gefordert wird.

Eine differenzierte Förderung von Gemeinde-
zusammenschlüssen und Ämterneustrukturierun-
gen würde ebenfalls sinnvoll sein: nicht über eine
pauschale „Kopfprämie“, sondern nach landespo-
litischen Schwerpunkten, die allerdings erst erar-
beitet werden müssten. Einzelne Gemeindezusam-
menschlüsse innerhalb eines Amtes sind sicher-
lich weniger anzureizen als komplette Umwandlun-
gen von (besonders kleineren) Ämtern in Einheits-
gemeinden oder der Zusammenschluß aller Gemein-
den eines Amtes mit einer anliegenden amtsfreien
Gemeinde. Auch der Zusammenschluß von zwei
Ämtern könnte – besonders bei Ämtern unter 5000
Einwohnern – für besondere Förderungen in Be-
tracht gezogen werden.

Dabei ist es eine alte Erfahrung, dass größere
strukturelle Einheiten nicht unbedingt und schon
gar nicht „automatisch“ größeren wirtschaftlichen
oder gar demokratisch-partizipatorischen Gewinn
erbringen. Vor allem funktionieren größere Ein-
heiten nur dann gut, wenn die darin enthaltenen
Teilsysteme (Ortsteile) über hinreichend eigenver-
antwortliche Entwicklungschancen, Gestaltungs-
und Entscheidungsrechte verfügen. Der Anreiz zu
ehrenamtlicher Tätigkeit in den Gemeinden bleibt
eine der wichtigsten Quellen gemeindlicher Selbst-
verwaltung.

Weiterhin bedürfte es weiterführender Experimen-
tierklauseln für die Amtsebene. In Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen oder Hessen
sind beispielsweise in den Kommunalverfassungen
Experimentieransätze enthalten, ähnlich auch in

den Gemeinde-Haushaltsordnungen. Ein Grundsatz
der Fortentwicklung von gemeindlichen Verwal-
tungsstrukturen wie auch von Gemeindestrukturen
kann ja in der heutigen Zeit nur darin bestehen,
die Anreize und Freiräume der Ämter und Gemein-
den zu erweitern und nicht darin, „von oben“ neue
Strukturen durchzusetzen.

1 In Kurzform: Amtsmodell vom Typ I: Aneinan-
dergrenzende Gemeinden des gleichen Land-
kreises bilden eine eigene, gemeinsame Amts-
verwaltung; Typ II: Kleine Gemeinden bedie-
nen sich der Verwaltung einer anliegenden
größeren Gemeinde (Stadt) und bilden mit ihr
zusammen ein Amt; Typ III (nur ein Fall, näm-
lich Werder): wie Typ II, nur bleibt die größe-
re Gemeinde (amtsfreie Gemeinde) außerhalb
des Amtes; vgl. AmtsO § 2.

2 Anders als in Brandenburg, wo der größte Teil
der Berater und leitenden Ministerialbeamten
aus Nordrhein-Westfalen kam, mit dem Amts-
modell keine praktische Vorerfahrungen hat-
te, eher von Vorerfahrungen der Einheits-
gemeinde geprägt war.
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Die Ergebnisse der Enquetekommission „Ge-
meindegebietsreform im Land Brandenburg“,
einschließlich des KWI „Gutachten über die
Effekte verschiedener Gestaltung der Organi-
sation von amtsangehörigen Gemeinden im
Land Brandenburg“  finden Sie im Abschluß-
bericht der Enquekommission (Drucksache 2/
6260).

Der Abschlußbericht eignet sich ingesamt sehr
gut zum intensiveren Einstieg in die Thema-
tik, da er neben dem Mehrheitsvotum der Kom-
mission verschiedene Abweichende Meinungen
von Kommissionsmitgliedern sowie weitere Ma-
terialien (u.a. Ergebnisse einer Befragung von
Bürgermeistern und Amtsdirektoren und Da-
ten zur Bevölkerungsentwicklung in Branden-
burg) beinhaltet.



In der Schriftenreihe des Kommunalwissen-
schaftlichen Institutes der Universität Pots-
dam (Duncker & Humblot, Berlin) ist die Un-
tersuchung „Zur  Ausfallhaftung des Staates
für zahlungsunfähige Gemeinden“ erschienen.

Die Autoren Prof. Dr. iur. M. Nierhaus (Stellv.
Geschäftsführender Direktor des Kommunal-
wissenschaftlichen Institutes) und Ass. iur. I.
Gebhardt (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Kommunalwissenschaftlichen Institut) gelan-
gen zu einer bundesverfassungsrechtlich und
einfachgesetzlich fundierten Einstandspflicht
der Länder für faktisch insolvente Kommunen.

Nierhaus/Gebhardt nehmen sich in ihrer Un-
tersuchung einer bislang völlig ungeklärten
Rechtsfrage mit außerordentlichen Konsequen-
zen für das Verhältnis von Land und Kommu-
nen, aber auch für das öffentlich-rechtliche
Kreditwesen an. Sofern überhaupt Stellung-
nahmen von Landesregierungen vorliegen
(z. B. Brandenburg und Sachsen), gehen die-
se davon aus, daß eine rechtliche Verpflich-
tung zur Übernahme von Verbindlichkeiten zah-
lungsunfähiger Kommunen nicht bestehe.

Im Gegensatz dazu wurde von den Landesban-
ken und anderen Kreditinstituten bis zu ei-
nem Runderlaß des brandenburgischen Innen-
ministers aus dem Jahre 1994 die aus der staat-
lichen Verantwortung für die kommunale Ebe-
ne abgeleitete unbegrenzte Bonität von Kom-

Fünfter Band der Schriftenreihe des
Kommunalwissenschaftlichen Instituts (KWIS)

Zur Ausfallhaftung des Staates für
zahlungsunfähige Kommunen

Michael Nierhaus, Ihno Gebhardt

munen stets vorausgesetzt, wie sie auch in
gesetzlichen Bestimmungen über die Kredit-
wirtschaft zum Ausdruck kommt.  Der ministe-
rielle Runderlaß und die Haushaltsnotstands-
lagen der Kommunen bildeten den Anlaß, der
grundlegenden Fragestellung einer staatlichen
Einstandsverpflichtung für „ihre" Kommunen
finanzverfassungsrechtlich nachzugehen.

In ihrer Untersuchung haben sich die Auto-
ren mit den in der Literatur vertretenen, größ-
tenteils abweichenden Thesen auseinanderge-
setzt. Nierhaus/Gebhardt gehen einen eigen-
ständigen Weg und gelangen – grosso modo
– zu deutlich unterscheidbaren Ergebnissen:
Jedenfalls dann, wenn die Erfüllung eines Kern-
bestandes von Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises, der Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung und pflichtiger Selbstverwal-
tungsaufgaben mit den der Gemeinde zur Ver-
fügung stehenden Finanzmitteln nicht mehr
bewältigt werden kann, haftet das Land für
bestehende Verbindlichkeiten.

Bundes- und Landesverfassungsrecht führen
zum Ergebnis einer beschränkt individuellen
Finanzausstattungsgarantie der Kommunen,
die nach Auswertung der landesverfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung zu den Finanz-
ausstattungsgewährleistungen ihre Begrenzung
in der Haushalts(notstands)lage des jeweili-
gen Landes findet.

BUCHANZEIGE

Michael Nierhaus, Ihno Gebhardt, „Zur Ausfallhaftung des Staates
für zahlungsunfähige Kommunen“, erschienen bei Duncker & Humblot,
Berlin 1999, 98 S., DM 92,-, ISBN 3-428-09955-9
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I. Auftrag und Zusammensetzung der
Enquetekommission des Brandenbur-

gischen Landtages

Der Brandenburgische Landtag hat am 15. Mai
1997 eine Enquetekommission mit dem folgen-
den Auftrag eingesetzt: „Die Enquetekommission
wird beauftragt, auf der Grundlage einer Analyse
der gegenwärtigen Bedingungen der kommuna-
len Selbstverwaltung in den Ämtern und amtsan-
gehörigen Gemeinden Empfehlungen für leistungs-
fähige Gemeindestrukturen unter den besonde-
ren Bedingungen Brandenburgs zu erarbeiten.
Hierbei soll die Mitwirkung der Bürger gefördert
und die örtliche Identität der Gemeinden berück-
sichtigt werden.“1 Auf der Grundlage des Gesetzes
über die Enquete-Kommissionen des Landtages
Brandenburg vom 8. Juli 19932 bestellte die SPD-
Fraktion elf Mitglieder3, die PDS-Fraktion fünf
Mitglieder und die CDU-Fraktion vier Mitglieder.4

II. Ausgangsanalyse

Die Enquete-Kommission hat sich bei ihren Be-
mühungen um eine „qualitative Fortentwicklung“
der Ämterverfassung zu einer durch Amtsgemeinden
geprägten Kommunalstruktur –  „Die brandenbur-
gische Amtsgemeinde als qualitative Weiterent-
wicklung des Amtes“5 – durch Erfahrungen und
Erkenntnisse leiten lassen, die in den letzten Jahr-
zehnten insbesondere in den Ländern Rheinland-
Pfalz und Niedersachsen in Praxis und Wissenschaft
gemacht bzw. gewonnen wurden.6 In den einschlä-
gigen Entscheidungen zur rheinland-pfälzischen
Verbandsgemeinde und zur niedersächsischen
Samtgemeinde hat das Bundesverwaltungsgericht
entweder eine eindeutige rechtliche Qualifizierung
dieser besonderen kommunalen Organisationsfor-
men offengelassen oder aber Samt- und Verbands-
gemeinde als Gemeindeverbände im verfassungs-
rechtlichen Sinne eingestuft. Dementsprechend
erscheint es nicht von vornherein ausgeschlos-
sen, daß der Gesetzgeber durch Novellierung der

Kommunalverfassung einen Gemeindeverband mit
ähnlichen Kompetenzen unter der Bezeichnung
„Amtsgemeinde“ schaffen kann.

Die Ausgangsanalyse des Abschlußberichts der
Enquetekommission läßt indessen die Schlußfol-
gerung zu, daß der politische Wille eher darauf
gerichtet zu sein schien, keinen Gemeindeverband,
sondern einen neuen Gemeindetypus, die Amts-
gemeinde, mit dem verfassungsrechtlichen Status
und den verfassungsrechtlichen Garantien der
gemeindlichen Selbstverwaltung des Art. 28 Abs.
2 Satz 1 GG, Art. 97 Abs. 1 und 2 Verf Bbg an die
Stelle der bisherigen Bundkörperschaft „Amt“ zu
setzen:7 Der Amtsgemeinde wird die uneinge-
schränkte Teilhabe an der verfassungsrechtlichen
Gewährleistung des Kernbestandes (!) gemeind-
licher Selbstverwaltung zugesprochen.8 Sie soll,
gleichberechtigt neben der Ortsgemeinde, die Fi-
nanzhoheit besitzen.9 Die amtsangehörigen Ge-
meinden sollen als rechtlich selbständige Körper-
schaften in den Amtsgemeinden als Ortsgemeinden
erhalten bleiben.10 Damit ist nicht lediglich ge-
meint, daß die Ortsgemeinden künftig als bloße
Ortsteile von Einheitsgemeinden über einen ge-
wissen Grad an Selbständigkeit verfügen; vielmehr
sollen auch die Ortsgemeinden weiterhin verfas-
sungsrechtliche Gemeinden mit den entsprechen-
den bundes- und landesverfassungsrechtlichen
Gewährleistungen aus Art. 28 Abs. 2 Sätze 1 und
3 GG und Art. 97 Abs. 1 und 2 Verf Bbg sein.
Anderenfalls wäre nicht erklärbar, daß auch die
Ortsgemeinden (neben den Amtsgemeinden) die
Finanzhoheit besitzen sollen.11

Die Amtsgemeinde soll sich ergänzend durch eine
Umlage finanzieren, wo eigene Einnahmen den
Finanzbedarf nicht decken.12

Bei der Verteilung der gemeindlichen Aufgaben auf
die Orts- und Amtsgemeinde13 soll sowohl der
Amtsgemeinde als auch der Ortsgemeinde die ei-
genverantwortliche Aufgabenwahrnehmung und die

* Die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes erlaubt nur eine thesenartige Zusammenfassung einiger
Ergebnisse. Alles andere würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Die Gesamtuntersuchung der verfas-
sungsrechtlichen Zulässigkeit des Orts- und Amtsgemeindemodells von Nierhaus und Gebhardt wird dem-
nächst unter dem Titel „Kommunale Selbstverwaltung zur gesamten Hand – Von der Samt- und Verbands-
gemeinde zur Orts- und Amtsgemeinde?“  im Duncker & Humblot Verlag, Schriftenreihe des Kommunal-
wissenschaftlichen Instituts der Universität Potsdam, im Frühjrahr 2000 erhältlich sein.
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eigenverantwortliche finanzielle Gestaltung der Auf-
gabenwahrnehmung (Art. 28 Abs. 2 Sätze 1 und 3
GG) gewährleistet sein.14 Die Vertretungen beider
Gemeinden sollen unmittelbar demokratisch durch
das teilidentische Wahlvolk legitimiert werden (Art.
28 Abs. 1 Satz 2 GG). Sowohl der Orts- als auch
der Amtsbürgermeister soll unmittelbar durch die
Bürger gewählt werden.15

Das brandenburgische Amts- und Ortsgemeinde-
modell gibt Gelegenheit, die Verfassungs-
legitimität aufgabenverteilender Gesetze jenseits
aller Gemeinde- und Funktionalreformmodelle
paradigmatisch aufzuzeigen. Hierin liegt die über
die Landesgrenzen hinausreichende Bedeutung
von Fragestellung und Untersuchung.16 Die
Enquetekommission hat sich bei ihrem Gemeinde-
modell ganz wesentlich von den in Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz in den letzten Jahrzehnten
entwickelten kommunalen Strukturen – der nie-
dersächsischen Samtgemeinde und der rheinland-
pfälzischen Verbandsgemeinde – und den dort
gemachten Erfahrungen  leiten lassen, ohne aller-
dings einen eigenständigen Weg auszuschließen.
Insofern wird mit einer umfassenden Untersuchung
des Orts- und Amtsgemeindemodells zugleich ein
Beitrag zur verfassungsrechtlichen  Aufarbeitung
und Analyse der Kommunalstrukturen in Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz geleistet.

III. Thesen zum Orts- und Amtsgemein-
demodell der Enquetekommission des

Brandenburgischen Landtages

1. Verfassungsrechtliche Grund- und Ausgangsla-
ge: Nach den bundesstaatlichen Kompetenz-
verteilungsnormen des Grundgesetzes (Art. 30, 70
ff. GG) ist es Aufgabe des Landesgesetzgebers, die
Kommunalverfassungsrechtsordnung des Bundes-
landes zu normieren (ausschließliche Landes-
gesetzgebungszuständigkeit). Der Landtag ist in
der Gestaltung des Kommunalverfassungsrechts
einschließlich der qualitativen Fortentwicklung
tradierter kommunaler Organisationsformen grund-
sätzlich frei (gesetzgeberischer Gestaltungs-
spielraum und Organisationsgewalt des Landes),
wenn und soweit er die verfassungsrechtlichen
Grenzen insbesondere der kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG und
Art. 97 Abs. 1 und 2 Verf Bbg beachtet. In Über-
einstimmung mit dem Verfassungsgericht Bran-
denburg17 ist die landesverfassungsrechtliche
Selbstverwaltungsgarantie bundesverfassungs-
konform auszulegen, weil Art. 28 Abs. 2 GG eine
nicht unterschreitbare Mindestgarantie enthält.
Diese ist wesentlich geprägt durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, der sich das
Verfassungsgericht Brandenburg in allen grund-
legenden Fragen angeschlossen hat. Das Orts- und
Amtsgemeindemodell der Enquetekommission ist
folglich an den verfassungsrechtlichen Vorgaben
der sog. institutionellen, begrenzt individuellen
Selbstverwaltungsgarantie nach Maßgabe der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu über-
prüfen.18

Danach setzt zunächst der Kernbereich der
Selbstverwaltungsgarantie dem Gesetzgeber eine
unüberschreitbare Grenze: In keinem Fall darf der
Wesensgehalt der gemeindlichen Selbstverwaltung
angetastet werden. Sie darf nicht ausgehöhlt wer-
den mit der Folge, daß den Gemeinden die Fähig-
keit zu „kraftvoller Betätigung“ genommen wird.
Bei der Bestimmung des Kernbereichs ist in be-
sonderer Weise der geschichtlichen Entwicklung
und den tradierten Erscheinungsformen der Selbst-
verwaltung Rechnung zu tragen. Zum Wesens-
gehalt der gemeindlichen Selbstverwaltung gehört
kein gegenständlich bestimmter oder nach fest-
stehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgaben-
katalog, wohl aber die Befugnis, sich aller Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht
durch Gesetz bereits anderen Trägern öffentlicher
Verwaltung übertragen sind, ohne besonderen
Kompetenztitel anzunehmen („Universalität“ des
gemeindlichen Wirkungskreises).

Die herkömmlichen Begriffe „Allzuständigkeit“ und
„Universalität“ stellen eine Umschreibung des
Wortlautes „alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft“ in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG dar.
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind
nach der Definition des Bundesverfassungsge-
richts19 diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die
in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf
sie einen spezifischen Bezug haben, die also den
Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemein-
sam sind, indem sie das Zusammenleben und –
wohnen der Menschen in der (politischen) Ge-
meinde betreffen. Der Begriff der Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft legt dementsprechend
das Betätigungsfeld der Bürger fest, das ihnen
wegen der grundgesetzlich gewollten Teilnahme
an der öffentlichen Verwaltung vor Ort zusteht.
Abweichend von seiner früheren Rechtsprechung
kommt es nach dem Bundesverfassungsgericht
nicht mehr auf die Verwaltungskraft der Gemein-
de an.

In dem dem Kernbereich vorgelagerten sog. Rand-
bereich der Selbstverwaltungsgarantie stehen dem
Gesetzgeber zur Ausgestaltung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts unter Beachtung der Prin-
zipien der Verhältnismäßigkeit und der System-
gerechtigkeit Gestaltungsspielräume zu.

2. Innerhalb dieser verfassungsrechtlichen Gren-
zen hat der Gesetzgeber die Befugnis, nicht nur
eine eigenständige Kommunalverfassung, sondern
auch einen neuen Gemeindetypus zu schaffen. Es
ist ihm nicht verwehrt, unter der Bezeichnung
„Amts- und Ortsgemeinde“ eine Gesamthands-
gemeinde zu normieren. Bei der Gesamthands-
gemeinde werden die Elemente der bundes-  und
landesverfassungsrechtlichen Garantienormen der
Art. 28 Abs. 2 Sätze 1 und 3 GG und Art. 97 Abs.
1 und 2 Verf Bbg (Allzuständigkeit und Eigenver-
antwortlichkeit einschließlich der Finanzhoheit im
Hinblick auf alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft) und die daraus folgenden Rechte
und Zuständigkeiten auf die beiden Ebenen „Orts-
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gemeinde“ und „Amtsgemeinde“ als gesamt-
händerische, also gemeinsame Träger des kommu-
nalen Selbstverwaltungsrechts verteilt. Die Gemein-
de im verfassungsrechtlichen Sinne setzt sich aus
ihren beiden Teilen Orts- und Amtsgemeinde zu-
sammen. Anders als bei der Zusammenlegung meh-
rerer Gemeinden zu einer Einheitsgemeinde bleibt
den Ortsgemeinden im Verhältnis zu „ihrer“ Amts-
gemeinde der verfassungsrechtliche Status erhal-
ten. Sie sinken nicht zu bloßen Ortsteilen i. S.
des  § 54 GO Bbg herab.

Die für die niedersächsischen Samtgemeinden und
die rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinden ge-
bräuchlichen Begriffe der „doppel- oder zweistök-
kigen“ Gemeinde, der „Föderal- bzw. Funktional-
gemeinde“ sind mißverständlich, weil sie unan-
gebrachte Assoziationen an Über- und Unterord-
nung, das Bundesstaatsprinzip oder das längst
überwundene funktionale Selbstverwaltungs-
verständnis wecken.

Ausgehend von den derzeitigen amtsangehörigen
Gemeinden als den verfassungsrechtlichen Gemein-
den stellt sich das Orts- und Amtsgemeindemodell
als eine Zellteilung dar, die mit einem Aufgaben-
entzug zulasten der jetzigen amtsangehörigen
Gemeinden und zukünftigen Ortsgemeinden ver-
bunden ist und deshalb am Maßstab des verfas-
sungsunmittelbaren Aufgabenverteilungsprinzips des
Art. 28 Abs. 2 GG zu messen ist. Dieses gilt nach
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts20 auch im Verhältnis zwischen Ortsgemeinde
und Amtsgemeinde. Letztere tritt im Rechtssinne
nicht an die Stelle des Amtes, das derzeit als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 Satz
1 AmtsO) ohne Gebietshoheit und Allzuständigkeit
nur Verwaltungshilfseinrichtung (Köstering) der
amtsangehörigen Gemeinden ist.

3. Es ist Aufgabe des Landesgesetzgebers, die
durch Art. 28 Abs. 2 Sätze 1 und 3 GG und Art. 97
Abs. 1 und 2 Verf Bbg garantierten Aufgaben-
zuständigkeiten und sog. Hoheitsbündel (Eigen-
verantwortlichkeit bei der Aufgabenerfüllung in
den Bereichen u. a. der Satzungs-, Planungs-,
Organisations-, Personal- und Finanzhoheit) in
verfassungsmäßiger Weise auf die beiden Teile der
Gesamthandsgemeinde zu verteilen: Zum einen
muß sie die ihr in der Gesamtheit zustehenden
Selbstverwaltungsaufgaben als funktionale Einheit
in ausreichendem Maße wahrnehmen können; zum
anderen müssen beiden Gesamthandsgemeinde-
teilen, also auch der Ortsgemeinde, substantielle
und zum Kernbestand der Selbstverwaltungsgarantie
zählende Aufgaben, Zuständigkeiten und Rechte zur
eigenverantwortlichen Wahrnehmung überlassen
bleiben. Hierin wird der Unterschied zur Einheits-
gemeinde deutlich. Das Substrat der den Orts-
gemeinden zuzuweisenden Aufgabenzuständig-
keiten darf sich nicht in den rechtlich unselb-
ständigen Ortsteilen üblicherweise zustehenden
Mitwirkungsrechten erschöpfen, sondern muß sich
von diesen in dem noch zu beschreibenden Um-
fang (Aufgabenzuständigkeiten mit Eigenverant-

wortlichkeiten als Teile der Kerngewährleistung des
Selbstverwaltungsrechts) deutlich absetzen.

Das Ziel einer vom bloßen Ortsteil der traditionel-
len Einheitsgemeinde unterscheidbaren verfas-
sungsrechtlichen Ortsgemeinde (als im Verhältnis
zur künftigen Amtsgemeinde prinzipiell gleichbe-
rechtigten, wenn auch örtlich beschränkten
Gemeindeebene) wird durch die Schaffung demo-
kratisch unmittelbar legitimierter Vertretungsorgane
(Ortsgemeindevertretung und Ortsbürgermeister)
mit politischen Entscheidungszuständigkeiten er-
reicht. Dabei müssen die den Ortsgemeindever-
tretungen und dem Ortsbürgermeister zuzuweisen-
den Zuständigkeiten ein kommunalpolitisches Ge-
wicht aufweisen, das der direktdemokratischen
Legitimation dieser Organe entspricht (Ausgewo-
genheit von demokratischer Legitimation und
Aufgabenzuständigkeit). Der Restbestand der den
Ortsgemeinden verbleibenden Aufgaben- und
Entscheidungszuständigkeiten darf sich nicht in
der Verantwortung für die Benennung öffentli-
cher Straßen, Hausnummerierung, Festlegung von
Parkanlagen und ähnlichen „kleinteiligen“ Ange-
legenheiten erschöpfen, weil damit der verfas-
sungsrechtlich vorgegebene, wenn auch im ein-
zelnen schwierig zu bestimmende Mindestbestand
an Aufgabensubstrat (unten Thesen 6 ff. ) unter-
schritten würde.

4. Sollte der brandenburgische Gesetzgeber die
Amtsgemeinde in Anlehnung an die niedersächsi-
sche Samtgemeinde und die rheinland-pfälzische
Verbandsgemeinde als Gemeindeverband ausgestal-
ten, stehen die durch die kommunale Selbstver-
waltungsgarantie der Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 97
Verf Bbg garantierten Rechte (Universalität des
örtlichen Wirkungskreises, Eigenverantwortlichkeit
einschließlich der Finanzhoheit) auch weiterhin
ungeteilt den verfassungsrechtlichen (Orts-) Ge-
meinden zu. Die Aufgabenverteilung zwischen den
Ortsgemeinden und den Amtsgemeinden als Ge-
meindeverband muß im einzelnen entsprechend
den Regeln erfolgen, die das Bundesverfassungs-
gericht21 in seiner berühmten Rastede-Entschei-
dung als verfassungsunmittelbares Aufgaben-
verteilungsprinzip entworfen hat. Dabei ist aller-
dings zu beachten, daß sich diese Entscheidung
auf die Aufgabenverteilungsebenen kreisan-
gehöriger Gemeinden und Landkreise bezieht, also
die örtlichen von den überörtlichen Aufgaben ab-
grenzt.

Beim Orts- und Amtsgemeindemodell geht es hin-
gegen um die weitere Differenzierung der unter-
halb der überörtlichen (den Landkreisen zuste-
henden) Aufgaben angesiedelten Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft in ortsgemeindliche
und ortsgemeindeübergreifende. Diese konflikt-
trächtige Unterdifferenzierung liegt dem Abschluß-
bericht der Enquetekommission durchweg zugrun-
de. Der aufgabenverteilende Gesetzgeber muß auch
beim Orts- und Amtsgemeindemodell beachten, daß
das bloße Ziel der Verwaltungsvereinfachung, der
Zuständigkeitskonzentration oder Gründe der
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Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentli-
chen Verwaltung eine „Hochzonung“ nicht schon
aus sich heraus rechtfertigen, sondern erst dann,
wenn ein Belassen der Aufgabe(n) bei den (Orts-
)Gemeinden zu einem unverhältnismäßigen Kosten-
anstieg führen würde oder eine ordnungsgemäße
Aufgabenerfüllung überhaupt nicht mehr sicher-
gestellt wäre.22

Eine konsequente Ausgestaltung der Amtsgemeinde
als Gemeindeverband würde die verfassungsrecht-
lichen und damit auch die verfassungsgericht-
lichen Risiken nicht ganz ausschließen. Bei die-
sem Modell ist die verfassungsrechtliche Proble-
matik zwar auf relativ gesichertem Terrain ange-
siedelt (Aufgabenhochzonung und verfassungs-
unmittelbares Aufgabenverteilungsprinzip). Mit
dem vorgeschlagenen Orts- und Amtsgemeinde-
modell wird aber weitgehend (kommunal-) verfas-
sungsrechtliches Neuland betreten. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, daß das Landesverfas-
sungsgericht die verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen an seine Verwirklichung wegen des Ver-
bleibens der Aufgaben der ehemaligen amtsan-
gehörigen Gemeinden in der innergemeindlichen
Ebene weniger streng oder modifiziert ausgestal-
ten würde.

5. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Ent-
scheidung aus dem Jahre 1984 eine Aufgaben-
übertragung (der Selbstverwaltungsaufgabe der
Wasserversorgung einschließlich Verwaltungsvollzug)
von den rheinland-pfälzischen Ortsgemeinden auf
die Verbandsgemeinden für verfassungsgemäß er-
klärt: Da die Verbandsgemeinden im Interesse der
Ortsgemeinden und deren Selbstverwaltung geschaf-
fen worden seien, sei die Übertragung der Aufgaben-
und Vollzugskompetenz auf die Verbandsgemeinde-
verwaltung und die damit verbundene Minderung
der Personal- und Organisationshoheit der Mitglieds-
gemeinden das gegenüber deren Auflösung mildere
Mittel. Die Regelung diene der Erhaltung der „Klein-
gemeinden“ und ihrer Entlastung von Aufgaben, die
angesichts der mit der Reform verfolgten Ziele ihre
Verwaltungskraft überstiegen. Im übrigen sei die
rechtliche Eigenbestimmung und damit die Eigen-
verantwortlichkeit der Ortsgemeinden im Bereich der
ihnen verbliebenen Sachkompetenzen als solche
bestehen geblieben.23 Dabei berücksichtigt das Bun-
desverwaltungsgericht auch das Zusammenwirken des
Einzelaufgabenentzugs mit weiteren Kompetenz-
übertragungen der rheinland-pfälzischen Gemeinde-
ordnung auf die Verbandsgemeinden.

In seiner ausführlichen und differenzierenden,
auch für das brandenburgische Orts- und Amts-
gemeindemodell einschlägigen, mindestens über-
tragbaren Entscheidung stellt das Bundesverwal-
tungsgericht höchstrichterlich klar, daß die Ga-
rantie der kommunalen Selbstverwaltung auch im
Verhältnis zwischen den rheinland-pfälzischen Orts-
gemeinden und Verbandsgemeinden gilt. Art. 28
Abs. 2 Satz 1 GG garantiere den Ortsgemeinden
einen Kernbereich der Selbstverwaltung, der durch

die Verfassung gegen jede gesetzliche Schmälerung
gesichert sei. Die Selbstverwaltungsgarantie schüt-
ze die Gemeinden ferner in der Weise, daß ge-
setzliche Eingriffe, die diesen Kernbereich der
Selbstverwaltung nicht antasten (sog. Rand-
bereich), für ihre Zulässigkeit der sachlichen
Rechtfertigung durch tragfähige Gründe des Ge-
meinwohls bedürfen. Dabei sei unerheblich, ob es
sich bei der Verbandsgemeinde um einen Gemein-
deverband handele oder ob die Verbandsgemeinde
als „Gemeinde zweiter Stufe“ angesehen werden
müsse, die zusammen mit den Ortsgemeinden eine
zweistufig aufgebaute (Föderal-) Gemeinde bil-
de. Nach dieser Rechtsprechung macht es für die
verfassungsrechtliche Beurteilung des branden-
burgischen Amtsgemeindemodells keinen Unter-
schied, ob der Landtag die Amtsgemeinde als
Gemeindeverband ausgestaltet oder unter der
Bezeichnung Amtsgemeinde einen neuen Gemein-
detypus schafft. Entscheidend ist insoweit nur,
daß die verfassungsrechtlich sensible Grenze zu
den für die überörtlichen Aufgaben zuständigen
Gemeindeverbänden i. S. d. Art. 28 Abs. 2 Satz 2
GG (Landkreise) nicht überschritten wird.

Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
würde im Falle der Überprüfung eines gesetzli-
chen Orts- und Amtsgemeindemodells das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts nicht unbeach-
tet lassen können. Was die Schutzrichtung der
Selbstverwaltungsgarantie anlangt (Mitglieds-
bzw. Ortsgemeinde gegenüber Verbands- bzw.
Amtsgemeinde), stimmen beide Gerichte sogar
überein, weil das Verfassungsgericht Branden-
burg24 dem Selbstverwaltungsartikel 97 Verf Bbg
Schutzwirkungen sogar gegenüber den den Ge-
meinden sehr viel „näher“ stehenden Ämtern bei-
gemessen hat. Allerdings legt das brandenburgi-
sche Verfassungsgericht – in Übereinstimmung
mit dem Bundesverfassungsgericht – strengere,
wenn auch modifizierte verfassungsrechtliche
Maßstäbe für Aufgabenhochzonungen an als das
Bundesverwaltungsgericht.25

Im Rahmen einer verfassungsgerichtlichen Über-
prüfung einer vom Landtag beschlossenen Ände-
rung der Gemeindeordnung zur Einführung der
Orts- und Amtsgemeindeverfassung müßte der
Nachweis erbracht werden, daß der Entzug – ge-
messen am derzeitigen Aufgabenbestand der amts-
angehörigen Gemeinden – weiterer Zuständigkei-
ten der Ortsgemeinde nicht zu einer Verletzung
des Kernbereichs der gemeindlichen Selbstverwal-
tung führt. Außerhalb des Kernbereichs hat der
zuständigkeitsverteilende Gesetzgeber das verfas-
sungsrechtliche Aufgabenverteilungsprinzip hin-
sichtlich der Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft und das Verhältnismäßigkeitsprinzip
(Übermaßverbot) zu berücksichtigen. Dieses ent-
hält ein materiell zu verstehendes Regel-Ausnah-
me-Verhältnis i. S. einer Zuständigkeitsvermutung
und eines Vorranges der Gemeinden vor den Ge-
meindeverbänden.26 Auf eine Zurücknahme der
Kontrolldichte durch das Verfassungsgericht im
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Sinne einer bloßen Evidenz- oder Vertretbarkeits-
kontrolle kann sich der Gesetzgeber, will er ver-
fassungsrechtliche Risiken vermeiden, nicht ver-
lassen. In jedem Falle trägt er für den Eingriff in
das Selbstverwaltungsrecht der jetzigen amtsan-
gehörigen Gemeinden und zukünftigen Orts-
gemeinden die Begründungs- und Darlegungslast.

6. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in
seiner älteren Rechtsprechung aus dem Jahre 1967
zur kommunalen Selbstverwaltungsgarantie die
Allzuständigkeit für den alle örtlichen Angelegen-
heiten umfassenden Aufgabenbereich und die
Befugnis zur eigenverantwortlichen Führung der
Geschäfte in diesem Bereich den Gemeinden in
deutlicher Abgrenzung zu den Gemeindeverbän-
den zuerkannt.27 Allerdings hat es das verfassungs-
unmittelbare Aufgabenverteilungsprinzip erst in
der Rastede-Entscheidung im Jahre 1988 deutli-
cher konturiert. Erfahrungsgemäß pflegt sich das
Bundesverwaltungsgericht an die verfassungs-
rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts zu halten. Bei einer neuerlichen Befassung
mit einem vergleichbaren Fall eines aufgaben-
entziehenden bzw. -verteilenden Gesetzgebers wird
es – bei aller Skepsis gegenüber Rechtsprechungs-
prognosen –  das unspezifische Erfordernis „trag-
fähiger Gründe des Gemeinwohls“ durch die An-
wendung des bundesverfassungsgerichtlichen
Aufgabenverteilungsprinzips ersetzen.

Auch das Landesverfassungsgericht Brandenburg
hat das verfassungsunmittelbare Aufgabenver-
teilungsprinzip des Bundesverfassungsgerichts der
Beurteilung aufgabenentziehender Gesetze zu-
grunde gelegt. Dabei hat es die vom Bundesver-
fassungsgericht für das Verhältnis von Gemein-
den und Kreisen herausgearbeiteten Grundsätze
auf die „innerkommunale“ Ebene von amtsan-
gehörigen Gemeinden und Ämtern übertragen.
Wenn das Landesverfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung über die Hochzonung der Brandschutz-
aufgabe von den amtsangehörigen Gemeinden auf
die Ämter die vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten Grundsätze nicht mit gleicher Stringenz
für das Verhältnis der amtsangehörigen Gemein-
den zu den Ämtern angewendet hat, ist dies im
wesentlichen Folge der Charakterisierung der
Brandschutzaufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfül-
lung nach Weisung und damit als eine „Selbst-
verwaltungsaufgabe in abgeschwächter Form“.28

7. Die Enquetekommission des Brandenburgischen
Landtages empfiehlt in ihrem Abschlußbericht auf
S. 33 die Zuweisung bestimmter Selbstverwal-
tungsaufgaben an die Amtsgemeinden. Es han-
delt sich dabei um Aufgaben mit Anschluß- und
Benutzungszwang (z. B. Wasserversorgung, Abwas-
serbeseitigung), die Flächennutzungsplanung un-
ter Beteiligung der Ortsgemeinden, den Bau und
die Unterhaltung von Ortsverbindungsstraßen, die
Trägerschaft für ortsgemeindeübergreifende öf-
fentliche Einrichtungen (z. B. Kindertagesstätten,
Schulen, kulturelle Einrichtungen und Sportstät-

ten sowie Bestattungseinrichtungen) und die orts-
gemeindeübergreifende Förderung von Wirtschaft,
Gewerbe und Fremdenverkehr. Weiterhin sollen
auch die Aufgaben des jetzigen Amtes, die Vor-
bereitung und Durchführung der Beschlüsse der
Ortsgemeindevertretungen und die Geschäfte der
laufenden Verwaltung von den Amtsgemeinden
wahrgenommen werden. Schließlich soll die Amts-
gemeindeordnung eine Kompetenz-Kompetenz
zugunsten der Amtsgemeinden, die sog. Ergän-
zungsaufgaben und den Anspruch auf Aufgaben-
rückübertragung regeln.

Im Rahmen dieses thesenartigen Kurzberichts kann
die verfassungsrechtliche Analyse der nach dem
Abschlußbericht der Enquetekommission beabsich-
tigten Aufgabenverlagerungen und Kompetenz-
regelungen nur beispielhaft, für die Aufgaben der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Auf-
gaben mit Anschluß- und Benutzungszwang) dar-
gestellt werden. Im übrigen wird auf die dem-
nächst erscheinende umfassende Untersuchung
von Nierhaus/Gebhardt verwiesen (siehe oben, S.
11).

Bei den Aufgaben der Wasserversorgung, Abwas-
serbeseitigung (im übrigen auch der Tierkörperbe-
seitigung) hat die Vergangenheit gezeigt, daß
diese von einer großen Anzahl brandenburgischer
Kommunen nicht selbst, sondern durch Anfang
der 90er Jahre gegründete Zweckverbände wahr-
genommen worden sind. Dabei ist es zu erhebli-
chen Fehleinschätzungen über die Anzahl und
Größe der künftigen Nutzer gekommen, so daß die
Verbände wegen eines zu geringen Beitrags- und
Gebührenaufkommens in große Liquiditätsengpäs-
se geraten sind. Ebenso wie in Rheinland-Pfalz
die Bildung von Verbandsgemeinden soll in Bran-
denburg die Schaffung von Amtsgemeinden vor
allem Zweckverbände angesichts deren mangeln-
der demokratischer Legitimation und Transparenz
überflüssig machen und zur Vermeidung von
Zuständigkeitszersplitterungen beitragen. Im Zu-
sammenhang mit der Rückübertragungsproble-
matik bestätigt das rheinland-pfälzische Oberver-
waltungsgericht indirekt die Verfassungsgemäß-
heit der „Aufgabenhochzonung“ auf die Gemeinde-
verbandsebene, indem es eine Rückübertragung
der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen für
zulässig hält. Der Rückübertragung sollen Gründe
des Gemeinwohls entgegenstehen, wenn die Orts-
gemeinde die Aufgabe, deren Rückübertragung
beantragt wurde, nicht selbst erfüllen kann und
daher zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Auf-
gabe ein Zweckverband gebildet werden müßte.

Unter Heranziehung des vom Bundesverfassungs-
gericht konturierten und auch der Rechtsprechung
des Verfassungsgerichts Brandenburg zugrunde
liegenden verfassungsunmittelbaren Aufgaben-
verteilungsprinzips des Art. 97 Verf Bbg i. V. m.
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ist die Verlagerung der
Wasserversorgungs- und Abwasseraufgabe von der
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Ortsgemeinde auf die Amtsgemeinde verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden.29 Die kleineren
Gemeinden Brandenburgs sind mit der Was-
serversorgungsaufgabe, aber auch der Abwasser-
beseitigung mit der sich anschließenden Aufbe-
reitung regelmäßig überfordert. Die ordnungsge-
mäße Aufgabenerfüllung – das Trink- und Brauch-
wasser muß den an seine Beschaffenheit im Inter-
esse der Gesundheit der Bevölkerung zu stellen-
den hohen Anforderungen genügen – macht ei-
nen erheblichen finanziellen Aufwand notwendig,
der von Klein- und Kleinstgemeinden nicht zu lei-
sten ist. Der gegenüber der Ortsgemeinde erfol-
gende Aufgabenentzug ist daher erforderlich, da
anders die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung
nicht sicherzustellen wäre.

Die Zulässigkeit einer Verlagerung der Aufgaben-
zuständigkeiten in den Bereichen Wasserversor-
gung und Abwasser darf indessen nicht darüber
hinwegtäuschen, daß eine entsprechende gesetz-
liche Regelung infolge der bereits eingangs er-
wähnten zahlreichen Zweckverbandsbildungen
leerlaufen könnte, weil etwa 1.300 und damit die
ganz überwiegende Mehrheit der brandenburgi-
schen Gemeinden an den (Ab-) Wasser-
zweckverbänden beteiligt sind.30 Bei der Einfüh-
rung der brandenburgischen Ämter hat es der Ge-
setzgeber versäumt, der Zweckverbandsbildung und
damit der Bildung von Doppelverwaltungsstruk-
turen  gesetzlich entgegenzuwirken.31 In Schles-
wig-Holstein hingegen ist diese Zielsetzung im
Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit aus
dem Jahre 1974 hervorgehoben worden. Das Bun-
desverfassungsgericht führt in diesem Zusammen-
hang aus: § 27 GkZ SH bestimmt, „daß bei sol-
chen Zweckverbänden oder sonstigen Verbänden,
die sich ausschließlich aus mehreren oder allen
Gemeinden eines Amtes zusammensetzen, die Auf-
gaben der Verbände auf das Amt übergehen. Diese
Vorschrift dient der Vereinfachung der Verwaltung.
Durch sie soll erreicht werden, daß unterhalb der
Amtsebene keine weiteren Verbände bestehen, die
sich ausschließlich aus Gemeinden der Ämter zu-
sammensetzen. Dieser Gesetzeszweck kommt ins-
besondere auch in dem Verbot der Zweckverbands-
bildung gemäß § 2 Abs. 3 GkZ zum Ausdruck. ...
Das Amt erwirbt mithin insoweit keine originären
Selbstverwaltungsaufgaben, sondern nimmt im
Grunde genommen nur Aufgaben eines Zweckver-
bandes wahr.“32

Eine Übertragung der von Zweckverbänden wahr-
genommenen Aufgaben auf die brandenburgischen
Ämter bzw. die neu gebildeten Amtsgemeinden ist
dort besonders problembehaftet, wo Ämter-
verwaltungs- bzw. Amtsgemeindegebietsgrenzen
mit denjenigen des Zweckverbandes nicht über-
einstimmen. Im übrigen ist Grünewald zuzustim-
men, wenn er darauf hinweist, daß die Übertra-
gung der Wasserversorgungs- und Abwasser-
entsorgungsaufgaben auf die Amtsgemeinden zu
einer politischen Zerreißprobe werden könnte: Ins-
besondere in diesem Bereich werde in Einzelfällen

„der ausgabenwirksame Verlust durch die Festset-
zung ´politischer Preise´ aus allgemeinen Dek-
kungsmitteln der Verbandsgemeinden (Umlage-
finanzierung [!]) abgedeckt“. Dies führe unwei-
gerlich zur Erhöhung der Amtsgemeindeumlage
und damit zur Einschränkung der Investitions-
tätigkeit der Ortsgemeinden. Insoweit werde eine
Verbandsgemeinde, wenn sie nicht (ausreichen-
de) originäre Einnahmequellen habe, vor die Zer-
reißprobe mit den Ortsgemeinden gestellt werden.
Schließlich würden die in die Amtsgemeinde-
vertretung entsandten Vertreter ihre angestamm-
ten örtlichen Interessensbindungen im Konflikt-
fall Ortsgemeinde/Amtsgemeinde nicht abstreifen
können.33

In diesem Zusammenhang besteht eine generelle,
im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs-
bereich lediglich besonders hervorstechende Pro-
blematik:34  Sie liegt in den Auswirkungen der
Aufgabenübertragung auf die finanzielle Eigenstän-
digkeit der Ortsgemeinden.35 Die für die Finanzie-
rung der Amtsgemeindeaufgaben wahrscheinlich
(zusätzlich) notwendige Amtsgemeindeumlage
wird auf die Vermögenssituation der Ortsgemein-
den keine Rücksicht nehmen können, aber sehr
wohl Rücksicht nehmen müssen. Damit werden
zumindest in Einzelfällen die finanziellen Spiel-
räume auch derjenigen Gemeinden bis an die Gren-
ze der nunmehr vom Verfassungsgericht Branden-
burg ausdrücklich anerkannten finanziellen Min-
destausstattungsgarantie36 zusammenschrumpfen,
die bislang keine wirtschaftlichen Fehlentschei-
dungen zu verantworten und auszugleichen ha-
ben. Grünewald erklärt dazu apodiktisch: „Die fi-
nanzielle Eigenständigkeit der Ortsgemeinden hört
genau dort auf, wo die gesetzlichen Aufgabenzu-
weisungen an die Amtsgemeinde beginnen.“37

Da die notwendigen Investitionen für Kläranla-
gen etc. bereits in der Vergangenheit erfolgt und
größtenteils kreditiert worden sind38, ist im Zu-
sammenhang mit den Aufgaben- und Zuständig-
keitsübertragungen in den investitionsträchtigen
Bereichen zudem mit erheblichen Rechtsnachfolge-
problemen zu rechnen. Das Konfliktpotential ist
dort besonders groß, wo sich amtsangehörige
Gemeinden auf eine dauerhafte Aufgabenträger-
schaft eingelassen und die Vorbedingungen zur
ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung mit zum Teil
erheblichen finanziellen Anstrengungen geschaf-
fen haben. Insofern ist beachtlich, daß sich Bran-
denburg nicht mehr in der Aufbauphase befin-
det; die Investitions(fehl)entscheidungen sind
bereits getroffen.39

In diesem Zusammenhang (erheblicher kommuna-
ler Finanzbedarfe bis hin zu Überschuldungen in-
folge heteronomer Ursachen) ist auch darauf hin-
zuweisen, daß das Verfassungsgericht Branden-
burg in seiner Entscheidung zum Gemeinde-
finanzierungsgesetz 1998 vom 16. 9. 1999 die
Ausfallhaftung des Landes Brandenburg für not-
leidend gewordene Kommunen grundsätzlich an-
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erkannt hat: Die den Ausgleichsfonds regelnde
Vorschrift des § 16 GFG 1998, derzufolge Sonder-
zuweisungen zur Unterstützung zahlungsunfähi-
ger kreisangehöriger Gemeinden zur Verfügung zu
stellen seien, müsse in verfassungskonformer Wei-
se, d. h. verbindlich, dahin ausgelegt werden, daß
Mittel aus diesem Sonderfonds auch zu gewähren
sind, soweit einer Gemeinde trotz sparsamster Wirt-
schaftsführung und Ausschöpfung aller Einspar-
möglichkeiten im Einzelfall keine Mittel zur Wahr-
nehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben
verbleiben.40 Zur Begründung hat das Gericht be-
tont, daß zwar, je nach der Gesamtfinanzlage des
Staates und je nach Art und Gewichtung der Auf-
gabenverteilung zwischen Land und Kommunen,
in einem mehr oder weniger großen Randbereich
Einschränkungen hinzunehmen seien. Es dürfe je-
doch nicht dazu kommen, daß auch nur in einer
einzigen Gemeinde aus finanziellen Gründen, spar-
samste Wirtschaftsführung und Ausschöpfung al-
ler Einnahmemöglichkeiten vorausgesetzt, nicht
einmal ein Mindestmaß an freiwilliger Selbstver-
waltung mehr möglich sei und damit in dieser Ge-
meinde keinerlei freiwillige Selbstverwaltung mehr
stattfinden könne. Ein solcher Zustand wäre mit
der Selbstverwaltungsgarantie der Landesverfassung
nicht vereinbar.41 Auch für die folgenden Haus-
haltsjahre seien die für „diese Zwecke“ erforderli-
chen Mittel auf Antrag zur Verfügung zu stellen.
Notfalls müßten die Mittel, die insgesamt für den
Ausgleichsfonds zur Verfügung stehen, für diesen
Zweck verstärkt werden.42 Mit der Entscheidung
des Verfassungsgerichts wird der von der Landes-
regierung durch Runderlaß aus dem Jahre 199443

bestrittene Rechtsanspruch faktisch insolventer
Kommunen auf jene Mittelzuweisungen anerkannt,
die erforderlich sind, um die Gemeinde wieder in
einen Rechtszustand zurückzuführen, der der kom-
munalen Selbstverwaltungsgarantie der Art. 97 Verf
Bbg und Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG entspricht. Die-
ser landesverfassungsgerichtliche Befund entspricht
jedenfalls im Ergebnis den von Nierhaus/Gebhardt
in einer umfassenden Analyse erzielten Resultaten.44

Jede der weiteren auf die Amtsgemeinde verlager-
ten Aufgaben mit Anschluß- und Benutzungszwang
muß am Maßstab des verfassungsunmittelbaren
Aufgabenverteilungsprinzips daraufhin untersucht
werden, ob anders die ordnungsgemäße Aufgaben-
erfüllung nicht gewährleistet wäre und ob die den
Aufgabenentzug tragenden Gründe gegenüber dem
verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzip
des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG überwiegen.45

Als Folge einer ausdifferenzierten Rechtsprechung
hat der Satzungsgeber bei der Umsetzung des An-
schluß- und Benutzungszwanges besonders schwie-
rige und sensible Rechtsfragen zu entscheiden. So
muß er beispielsweise mit Blick auf die Berufs-
freiheit (Art. 12 GG, Art. 49 Verf Bbg) und die
Eigentumsgarantie (Art. 14 GG, Art. 41 Verf Bbg)
grundrechtlich indizierte, zwingend erforderliche
Ausnahmeregelungen vom Anschluß- und Be-
nutzungszwang schaffen (vgl. § 15 Abs. 2 GO Bbg).

Die Komplexität dieser Aufgabe, die besonderen
Sachverstand erfordert, spricht für eine Verlage-
rung von Aufgaben mit Anschluß- und Benut-
zungszwang auf die Amtsgemeinde, die Kenntnis
der besonderen Verhältnisse vor Ort indes eher
für ein Belassen dieser Aufgaben bei den Orts-
gemeinden.

8. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
sind die auf die Amtsgemeide übertragenen Auf-
gabenbereiche insgesamt daraufhin zu untersu-
chen, ob es angesichts der Anzahl und des Ge-
wichts der den Ortsgemeinden verbliebenen Sach-
kompetenzen zu einer Aushöhlung der Allzu-
ständigkeit oder der Hoheitsrechte (z. B. Sat-
zungsgewalt) der Ortsgemeinden gekommen ist.
Danach ist der jeweilige Aufgabenentzug nicht
lediglich isoliert für sich betrachtet daraufhin zu
überprüfen, ob er den verfassungsrechtlichen
Anforderungen genügt. Vielmehr hat der Gesetz-
geber zu beachten, daß zusätzlich sämtliche auf
die Amtsgemeinden übertragenen Aufgabenberei-
che in ihrer kumulierenden Wirkung für den Rest-
aufgabenbestand der Ortsgemeinden einer verfas-
sungsrechtlichen Rechtfertigung am Maßstab des
vorrangigen gemeindlichen Aufgabenverteilungs-
prinzips bedürfen.

9. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Ent-
scheidung zur Übertragung der Wasserversorgungs-
aufgabe von den Mitglieds- auf die Verbands-
gemeinden aus dem Jahre 1984 den Aufgaben-
entzug mit dem Argument zu rechtfertigen versucht,
der gesetzliche Eingriff in die kommunale Selbst-
verwaltungsgarantie sei das gegenüber der Bildung
von Einheitsgemeinden mildere Mittel. Ein derar-
tiger argumentativer Ansatz, der letztlich einem
„Totschlagsargument“ gleichkommt, verfängt indes
heute nicht mehr: Die bundesverfassungsrechtliche
Garantie der kommunalen Selbstverwaltung des Art.
28 Abs. 2 Satz 1 GG stellt eine institutionelle Rechts-
subjektsgarantie mit beschränkt individueller Wirkung
dar.46 Sie gewährleistet die Institution der Gemein-
de, nicht hingegen ihren individuellen Bestand.
Dementsprechend hat der Gesetzgeber die Möglich-
keit, Gemeinden im Zuge einer kommunalen Gebiets-
reform aufzulösen. Als Konsequenz ihrer nur be-
schränkt individuellen Rechtssubjektsgarantie hat
die (landes- und bundes-) verfassungsgerichtliche
Rechtsprechung die richterliche Kontrolldichte bei
der Überprüfung von kommunalen Neugliederungs-
maßnahmen stark zurückgenommen. Danach hat
sich die Kontrolle auf die Prüfung zu beschränken,
„ob der gesetzgeberische Eingriff in den Bestand
einer einzelnen Gemeinde offenbar ungeeignet oder
unnötig ist, um die mit ihm verfolgten Ziele zu
erreichen, oder ob er zu ihnen deutlich außer Ver-
hältnis steht und ob das Gesetz frei von willkürli-
chen Erwägungen und Differenzierungen ist. So-
weit Ziele, Wertungen und Prognosen des Gesetz-
gebers in Rede stehen, hat das Verfassungsgericht
darauf zu achten, ob sie offensichtlich fehlsam oder
eindeutig widerlegbar sind oder ob sie den Prinzi-
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pien der verfassungsrechtlichen Ordnung widerspre-
chen.“47

Anders als bei einer kommunalen Gebietsreform
muß sich der Gesetzgeber hingegen an dem
verfassungsunmittelbaren Aufgabenverteilungs-
prinzip messen lassen, wenn er sich für die Erhal-
tung der vorhandenen Gemeinden (als Ortsgemein-
den) und zugleich für den Entzug der diesen durch
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG vorbehaltenen Aufgaben
der örtlichen Gemeinschaft entscheidet. Das Bun-
desverfassungsgericht legt demnach der Kontrol-
le von Neugliederungsgesetzen einerseits und von
aufgabenentziehenden bzw. -verteilenden Geset-
zen andererseits deutlich zu unterscheidende ver-
fassungsrechtliche Maßstäbe zugrunde. Für diese
Unterscheidung hatte bereits früher die Landes-
verfassungsgerichtsbarkeit48 die Grundlage gelie-
fert: Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschütz-
ten Bestandteile der institutionellen Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung unterliegen stren-
geren Legitimationsanforderungen als ein Eingriff
in den verfassungsrechtlich nur begrenzt ge-
schützten Bestand einer einzelnen Gemeinde. Fin-
det das Aufgabenverteilungsprinzip des Art. 28
Abs. 2 Satz 1 GG Anwendung, ist der Hinweis des
Bundesverwaltungsgerichts auf die Möglichkeit
einer kommunalen Neugliederung mithin fehl am
Platze. Damit könnte letztlich jeder Aufgaben-
entzug gerechtfertigt werden. Der Gesetzgeber hat
nur, aber immerhin ein Wahlrecht, welchem
verfassungsgerichtlichen Kontrollmaßstab er sich
unterwerfen will.

10. Nur der Gemeinde im (finanz-)verfassungs-
rechtlichen Sinne stehen die Steuererhebungs-
und die Steuerertragskompetenzen einschließlich
des Hebesatzrechts der Art. 28 Abs. 2 Satz 3, 105
Abs. 3, 106 Abs. 5, 5 a, 6 GG zu. Davon ausge-
nommen sind die Ertragshoheiten für die örtli-
chen Verbrauchs- und Aufwandsteuern nach Art.
106 Abs. 6 GG, sofern der Landesgesetzgeber die-
se (auch) den Gemeindeverbänden zuweist. Dem-
entsprechend ist eine (wie die rheinland-pfälzi-
sche Verbandsgemeinde und die niedersächsische
Samtgemeinde) als Gemeindeverband ausgestalte-
te brandenburgische Amtsgemeinde auf die ver-
schiedenen Zuweisungen im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs (GFG nach Art. 106 Abs. 7
GG) angewiesen. Zur Finanzierung ihrer ortsge-
meindeübergreifenden Aufgaben kann sie im üb-
rigen zum Ausgleich bestehender Finanzierungs-
lücken ergänzend eine Amtsgemeindeumlage er-
heben, mit der sie ortsgemeindliche Steuerein-
nahmen abschöpft. Die Amtsgemeinde (als Ge-
meindeverband) ist zur Erhebung von Steuern
nicht berechtigt.

Bei Verwirklichung eines doppelzelligen Gemeinde-
modells sind sowohl die Ortsgemeinden als auch
die Amtsgemeinden als finanzverfassungsrecht-
liche Gemeinden i. S. d. Art. 28 Abs. 2 Sätze 1
und 3 GG anzusehen. Die mit dem verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf eine finanzielle Mindest-

ausstattung verbundenen Finanzhoheiten von
Amts- und Ortsgemeinde zwingen den Landes-
gesetzgeber deshalb, die Steuererhebungs- und
Steuerertragskompetenzen zwischen diesen in ver-
fassungskonformer Weise zu verteilen. Die Vertei-
lung der Steuerertrags- und Steuererhebungskom-
petenzen einschließlich des Hebesatzrechtes zwi-
schen den beiden finanzverfassungsrechtlichen
Gemeindeebenen ist ein verfassungsrechtlich äu-
ßerst komplexes und risikobehaftetes Problem, das
noch nicht abschließend geklärt ist. Gleichwohl
erscheinen die folgenden Annahmen gerechtfer-
tigt: Der Gesetzgeber hat sich bei der Verteilung
der Finanzmittel und damit grundsätzlich auch
der Steuerertragskompetenzen an der zwischen den
Amts- und Ortsgemeinden bestehenden Aufgaben-
verteilung zu orientieren (Konnexitätsprinzip).
Dabei hat er das Nivellierungsverbot zu beachten.
Beläßt der Gesetzgeber die Steuerertragskompe-
tenzen bei den Ortsgemeinden, müssen die Finanz-
bedarfe der Amtsgemeinden durch Umlage-
finanzierung sichergestellt werden.

Die Gewerbesteuererhebungskompetenz einschließ-
lich des Hebesatzrechtes kann bereits aus Grün-
den der Hebesatz-Satzungsautonomie nur einer
der beiden finanzverfassungsrechtlichen Gemein-
den zugewiesen werden. Das Hebesatzrecht ist
prinzipiell unteilbar [!],- und spätestens hier wer-
den die Grenzen eines unter der Bezeichnung
„Amtsgemeinde“ eingeführten Gesamthandsge-
meindemodells sichtbar. Bei seiner Entscheidung
muß sich der Gesetzgeber darüber im Klaren sein,
daß – vergleichbar der „Hochzonung“ gewichti-
ger Selbstverwaltungsaufgaben – die Übertragung
des derzeit den amtsangehörigen Gemeinden ver-
fassungsrechtlich garantierten Hebesatzrechts auf
die neu zu bildenden Amtsgemeinden nur aus ver-
fassungsrechtlich überwiegenden Gründen zuläs-
sig sein dürfte. Wenn die Zuständigkeit für die
örtliche Wirtschaftsförderung und Gewerbean-
siedlungspolitik bei der Ortsgemeinde verbleibt,
spricht das Aufgaben- und Ausgabenbelastung
miteinander verknüpfende Konnexitätsprinzip für
ein Belassen der Gewerbesteuererhebungskom-
petenz einschließlich des Hebesatzrechts auf der
Ortsgemeindeebene. Wegen der ortsgemeindlichen
Hebesatz-Satzungsautonomie kann eine Einfluß-
nahme der Amtsgemeinden auf die Ausübung des
Hebesatzrechts auch nicht durch gesetzlich gere-
gelte Zustimmungserfordernisse und/oder Beneh-
mensregeln sichergestellt werden. Im Streitfall
dürfte die Kommunalaufsicht nicht eingeschaltet
werden, weil diese nach der Rechtsprechung im
Bereich der Finanzautonomie nur Rechtsaufsicht
ist und keine kondominialen (auch finanzpoliti-
sche Zweckmäßigkeitserwägungen umfassende)
Befugnisse hat.49

Die Verteilung der kommunalen Steuererhebungs- und
Ertragskompetenzen auf die Amts- und Ortsgemeinde-
ebene kommt der Quadratur des Kreises gleich. Die prin-
zipielle Unteilbarkeit der Gewerbesteuer-Hebesatz-
kompetenz ist hierfür ein unübersehbarer Beleg.
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11. Ein Vergleich mit den niedersächsischen und
rheinland-pfälzischen Finanzausgleichsregelungen
belegt, daß die Verteilung der Finanzzuweisungen
aus dem Steuerverbund bei Verwirklichung eines
Gesamthandsgemeindemodells verfassungsrecht-
lich im Grundsatz unproblematisch ist. Der
Landesgesetzgeber muß entscheiden, ob er die
höchst streitanfällige Regelung des intrakommu-
nalen (vertikalen [zwischen Amts- und Ortsgemein-
den] und horizontalen [zwischen den Ortsgemein-
den untereinander]) Finanzausgleichs den Amts-
gemeinden überläßt oder unter Beachtung eben-
so komplexer wie schwieriger verfassungsrechtli-
cher und -gerichtlicher Vorgaben (u. a. Ver-
teilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen,
zusätzlich zwischen Orts- und Amtsgemeinden,
Erfüllung des durch die Leistungsfähigkeit des
Landes begrenzten Anspruchs auf finanzielle Min-
destausstattung aller Gemeinden) selbst vornimmt.

12. Zur Frage, ob es verfassungsrechtliche Vorga-
ben für die Gewichtung einzelner Kriterien im Ab-
wägungsprozeß für ein bestimmtes kommunal-
verfassungsrechtliches Organisationsmodell gibt,
bestehen eindeutige Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts: Danach hat der Verfassungsgeber
mit der verfassungsrechtlichen Verankerung der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie durch
Stärkung der dezentralen Verwaltungsebene auf
die gegenläufigen zentralistischen Tendenzen
während des nationalsozialistischen Regimes ant-
worten wollen. Er tat dies im Zutrauen in die Ge-
meinden, im Sinne eines Aufbaus der Demokratie
von unten nach oben Keimzelle der Demokratie und
am ehesten diktaturresistent zu sein. Kommunal-
verfassungsrecht und –wirklichkeit sind unter
Zurückdrängung des bürokratisch-autoritativen
Elementes von der Tendenz bestimmt, dem Gedan-
ken des Selbstbestimmungsrechts der Gemeinde-
bürger wieder erhöhte Geltung zu verschaffen. An
dieser Zielsetzung hat sich dadurch, daß sich die
grundgesetzliche Ordnung in der Zwischenzeit
verfestigt hat, nichts geändert. Den Gemeinde-
bürgern soll eine wirksame Teilhabe an den Ange-
legenheiten des Gemeinwesens in dem sie beson-
ders interessierenden und betreffenden örtlichen
Bereich ermöglicht werden.50 Bei den zum
Selbstverwaltungsbereich zählenden Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft geht es um jene
Belange und Interessen, die den Gemeinde-
einwohnern gerade als solchen gemeinsam sind,
indem sie das Zusammenleben und –wohnen der
Menschen in der (politischen) Gemeinde betreffen.

Die kommunale Selbstverwaltungsgarantie des Art.
28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält auch außerhalb des
Kernbereichs ein verfassungsrechtliches Aufgaben-
verteilungsprinzip hinsichtlich der Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft zugunsten der Ge-
meinden, das der zuständigkeitsverteilende Gesetz-
geber zu berücksichtigen hat. Dieses Prinzip si-
chert nicht nur den Gemeinden einen Aufgaben-
bereich, der grundsätzlich alle Angelegenheiten

der örtlichen Gemeinschaft umfaßt, sondern auch,
als Ausfluß dessen, den Gemeindebürgern die po-
litische Teilhabe an „ihren“ Belangen der örtli-
chen Gemeinschaft. Deshalb rechtfertigen Gründe
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, der Effi-
zienz öffentlicher Verwaltung aus sich heraus die
„Hochzonung“ einer Angelegenheit der örtlichen
Gemeinschaft nicht. Teilhabe setzt einen gesicher-
ten Bestand kommunalpolitisch gewichtiger Auf-
gaben bei den Gemeinden voraus. Wo aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit und Effizienzsteigerung
ein übermäßiger Aufgabenentzug erfolgt, schrump-
fen die gemeindlichen Aufgabenzuständigkeiten,
an denen das Gemeindevolk teilhaben soll. Das
Spannungsverhältnis zwischen Verwaltungsef-
fizienz und Bürgernähe wird vom Bundesverfas-
sungsgericht dahin aufgelöst, daß lediglich dann,
wenn beim Belassen einer Aufgabe bei den Ge-
meinden eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung
nicht mehr gesichert ist oder zu einem unverhält-
nismäßigen Kostenanstieg führt, die „Hoch-
zonung“ verfassungsrechtlich  gerechtfertigt wird.
Die Verfassung setzt danach durch das in Art. 28
Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Aufgabenverteilungs-
prinzip ökonomischen Erwägungen den politisch-
demokratischen Gesichtspunkt der Teilnahme der
örtlichen Bürgerschaft an der Erledigung ihrer
öffentlichen Aufgaben entgegen und gibt ihm
gegenüber den Gesichtspunkten der Verwaltungs-
vereinfachung, Zuständigkeitskonzentration und
Übersichtlichkeit der Verwaltung eindeutig den
Vorzug.51

13. Eine dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 2
Satz 1 GG, 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG, Art. 2 Abs.
1 und 2 Verf Bbg) entsprechende direkt-
demokratische Legitimation von Amtsausschuß
und Amtsdirektor ist zwar im Hinblick auf ein
Anwachsen rechtlich und faktisch übertragener
Selbstverwaltungsaufgaben verfassungspolitisch
wünschenswert, verfassungsrechtlich aber nicht er-
forderlich. Die Bürgermeister und die Gemeinde-
vertretungsmitglieder im Amtsausschuß sind von
den Bürgern gewählt. Der Amtsdirektor kann sei-
ne Legitimation über eine ununterbrochene de-
mokratische Legitimationskette mittelbar auf das
Wahlvolk zurückführen. Dies genügt den Anforde-
rungen des Demokratieprinzips.

14. Rechtsstaatliche Bestands- und Vertrauens-
schutzgesichtspunkte bilden zunächst ein gewich-
tiges verfassungspolitisches Argument gegen eine
umfassende Neuordnung kommunaler Organisati-
onsstrukturen wenige Jahre nach Einführung und
Verwirklichung der Ämterverfassung. Das Bundes-
verfassungsgericht und einige Landesverfassungs-
gerichte haben zwar in Mehrfach- und Rück-Neu-
gliederungsfällen dem Bestands- und Vertrauens-
schutz zugunsten der Bürger und der Kommunen
nicht unerhebliches verfassungsrechtliches Gewicht
bescheinigt. Diese Rechtsprechung ist aber letzt-
lich auf die Bildung von Amtsgemeinden nicht
übertragbar. Bei leistungsfähigen geschäftsfüh-
renden amtsangehörigen Gemeinden (Modell 2),
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die im Vertrauen auf den Fortbestand der Ämter-
verfassung auf den Status der Amtsfreiheit ver-
zichtet haben oder ihn im Rahmen einer Reform
einfordern könnten, stellt allerdings die „Herab-
stufung“ zu bloßen Ortsgemeinden einen gravie-
renden Eingriff in ihren Status als Gemeinden dar,
der verfassungsrechtlich kaum zu rechtfertigen
wäre. Die Funktion der Geschäftsführung für das
Amt unterfällt indes nicht dem Schutzbereich der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.

Für neugewählte Amtsdirektoren müssen wegen der
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums
(Art. 33 Abs. 5 GG) Übergangs- oder Überleitungs-
regelungen gefunden werden.

15. Bei der Bildung von Einheitsgemeinden un-
terliegt der Gesetzgeber einem im Vergleich zum
verfassungsunmittelbaren Aufgabenverteilungs-
prinzip weniger strengen verfassungsgerichtlichen
Prüfungsmaßstab (unterschiedliche Kontrollmaß-
stäbe für Neugliederungsmaßnahmen und Aufga-
benübertragungen). Die Bildung von Einheitsge-
meinden ist weniger risikobehaftet als der Aufga-
benentzug unter Beibehaltung der bestehenden
Gemeinden als Ortsgemeinden. Gegenüber ge-
schäftsführenden amtsangehörigen Gemeinden,
die über eine zur ordnungsgemäßen Aufgabener-
füllung ausreichende Wirtschafts-, Steuer- und
Verwaltungskraft verfügen, ist ein Aufgabenentzug
im übrigen ohnehin verfassungsrechtlich nicht zu
rechtfertigen.

Bei einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung
könnte das Verfassungsgericht Brandenburg auch
den Umstand in Rechnung stellen, daß sich zu-
mindest einige Gemeinden unter Verzicht auf den
Status der Amtsfreiheit für die Rolle der geschäfts-
führenden amtsangehörigen Gemeinde entschie-
den haben. In derartigen Fällen könnte mit Blick
auf die langfristig angelegte Verwaltungsstruktur-
entscheidung ein Vertrauenstatbestand besonde-
rer Art geschaffen worden sein.

16. Wird das Orts- und Amtsgemeindemodell in
den dargestellten  verfassungsrechtlichen Gren-
zen verwirklicht, entstehen im Land Brandenburg
höchst unterschiedliche und komplizierte Kom-
munalstrukturen. Zu den 4 kreisfreien Städten, 14
Landkreisen und 65 amtsfreien Gemeinden tritt
eine Großzahl von etwa 150 Amtsgemeinden mit
knapp 1500 Ortsgemeinden hinzu. Innerhalb der
Kreise wären drei Kommunalebenen mit der Folge
angesiedelt, daß zwischen (orts)örtlichen, orts-
gemeindeübergreifenden Gemeindeaufgaben und
überörtlichen, ergänzenden und ausgleichenden
Kreisaufgaben unterschieden werden muß. Diese
Ausdifferenzierung dient weder der Verwaltungs-
vereinfachung noch der Steigerung der Effizienz
der kommunalen Selbstverwaltung.

Kommunalwahlen hätten sich auf die Wahl der
Kreistage (demnächst systemkonform auch auf die
Wahl der Landräte?), Orts- und Amtsgemeindever-

tretungen sowie Orts- und Amtsbürgermeister zu
erstrecken. Den Bürgern wäre nur schwer zu ver-
mitteln, auf welche Aufgaben- und Entscheidungs-
strukturen sowie Verantwortungszusammenhänge
sich ihr Stimmrechtseinfluß bezieht. Der demo-
kratische Mehrwert oder Zugewinn des Orts- und
Amtsgemeindemodells könnte durch mangelnde
Überschaubarkeit und Akzeptanz seitens der Bür-
ger aufgezehrt werden. Zumindest müßte die
Direktwahl der Ortsbürgermeister durch klare
Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber dem Amts-
bürgermeister und eine substantielle Aufgaben-
ausstattung transparent gestaltet werden.

Durch die „Zellteilung“ der klassischen amtsan-
gehörigen Gemeinde in eine aus Ortsgemeinde und
zugehöriger Amtsgemeinde zusammengesetzte
„Gesamthandsgemeinde“ entsteht eine in ihrem
rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Problemhaushalt nicht zu unter-
schätzende Verdoppelung der Verwaltungsstruk-
turen. Die damit verbundene intra- bzw. interkom-
munale Arbeitsteilung, die in der Abgrenzung der
ortsgemeindlichen von den ortsgemeinde-
übergreifenden Aufgaben nicht weniger streitan-
fällig ist als diejenige der örtlichen von den über-
örtlichen, führt zu Reibungsverlusten und Zu-
ständigkeitskonflikten mit entsprechenden Effi-
zienzeinbußen. Die Anforderungen an eine effekti-
ve Kontrolle dieser zusätzlichen Kommunalebenen
durch die Kommunalaufsichtsbehörden werden er-
heblich anwachsen. Darüber hinaus zwingt die durch
Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG n. F. verfassungsrechtlich
hervorgehobene Finanzhoheit auch der Orts-
gemeinden mit dem auch ihnen zustehenden An-
spruch auf finanzielle Mindestausstattung zu einem
um eine weitere Verteilungsebene ausgeweiteten
kommunalen Finanzausgleich. Der Gesetzgeber muß
entscheiden, ob er die Regelung des ebenfalls streit-
anfälligen inter- bzw. intrakommunalen (vertikalen
und horizontalen) Finanzausgleichs den Amts-
gemeinden überläßt oder unter Beachtung der
Verfassungsgebote u. a. der Verteilungssymmetrie
(Land/Kommunen, Gemeinden/Landkreise, zusätz-
lich Orts-/Amtsgemeinden) und des durch die Lei-
stungsfähigkeit des Landes begrenzten Anspruchs
auf finanzielle Mindestausstattung der Kommunen
selbst regelt.

Das von der Enquetekommission vorgeschlagene
Orts- und Amtsgemeindemodell ist derart kompli-
ziert, aufwendig und verfassungsrechtlich (sowohl
kommunal- als auch finanzverfassungsrechtlich)
problematisch, daß es jedenfalls nicht als bloßes
Übergangsmodell zur Einheitsgemeindebildung
dienen sollte. Vor der Einführung des Orts- und
Amtsgemeindemodells muß sich der Gesetzgeber
über die finanziellen Folgen für das Land Klarheit
verschaffen, die mit einer zusätzlichen
„doppelstöckigen“ Kommunalstruktur verbunden
sind. Die Schaffung von Einheitsgemeinden ist
ohnehin nur im Umfeld größerer oder großer und
leistungsfähiger geschäftsführender Gemeinden
verfassungsrechtlich ohne nennenswerte Risiken
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zu bewerkstelligen. Im übrigen sprechen rechts-
staatliche Gründe des Bestands- und Vertrauens-
schutzes – weniger im verfassungsrechtlichen, mehr
im verfassungspolitischen Sinne – für die Beibe-
haltung oder maßvolle Weiterentwicklung der ge-
genwärtigen Amtsstrukturen.

Erst wenn Effizienzgesichtspunkte im Hinblick auf
die Erhaltung und Schaffung leistungsfähiger
Kommunen die Anforderungen der Verfassung an
Bürgernähe, dezentrale Strukturen, Bürger-
mitwirkung und Eigenverantwortung deutlich
überwiegen, sollte ohne Zwischenschritt auf der
Grundlage des vorhandenen Ämterrasters eine
Einheitsgemeindebildung angegangen werden.
Dabei wird zu prüfen sein, ob einer angemesse-
nen Fristsetzung zur ´freiwilligen´ Einheits-
gemeindebildung mit flankierenden Unter-
stützungs- und Anreizmaßnahmen gegenüber ei-
ner gesetzlich oktroyierten Gemeindegebietsreform
der Vorzug zu geben ist.
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Am 3. und 4. April 2000 veranstaltet das
Kommunalwissenschaftliche Institut der Uni-
versität Potsdam ein Fachseminar, das sich mit
den gegenwärtig am meisten diskutierten Pro-
blemen des Reformprozesses befasst:

- Steuern mit dem Haushalt oder Steuern mit
Produkten?

- Wie können die Steuerungsansätze des
Finanzbereichs und der Organisation inte-
griert werden?

- Wie kommt man von der input- zur output-
orientierten Budgetierung?

- Wie wird die Gliederung des Haushalts an
die Verwaltungsstruktur angepasst?

- Welche Rolle spielen dabei die Produkt-
kataloge?

- Welche Rolle kommt der Kosten- und
Leistungsrechnung im neuen Steuerungs-
system zu?

- Welche Veränderungen des Haushaltsrechts
stehen bevor?

Das Seminar wendet sich an Führungskräfte und
Fachleute aus den Bereichen Organisation,
Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling,
Steuerungsdienst, Rechnungsprüfung und
Kommunalaufsicht. Es bietet Informationen
über erfolgversprechende Praxislösungen, die
wissenschaftliche Beurteilung der Konzepte, Er-
fahrungsaustausch mit Experten und Materia-
lien für den Arbeitsalltag. Im einzelnen werden
folgende Themen behandelt:

- Prof. Dr. C. Reichard (Universität Potsdam)
Vom Produktkatalog zum wirkungs-
orientierten Produktbudget

- Bm. H. Lunte (Georgsmarienhütte)
Einführung des Produkthaushalts in einer
Kleinstadt

- Stk. Dr. P. Stegelmann (Rheine)
Produktorientierte Neustrukturierung des
Haushalts in einer Mittelstadt

- Prof. Dr. M. Richter (Universität Potsdam)
Stand der Kosten- und Leistungsrechnung
in der kommunalen Praxis: Kritische Würdi-
gung vor dem Hintergrund einer Untersu-
chung in den neuen Bundesländern

- M. Pook (KGSt)
Kosten- und Leistungsrechnung im Neuen
Steuerungsmodell: Das Konzept der KGSt

- Stk. A. Riggert / A. Schillmöller (Uelzen)
Von den Produkten über Kosten- und
Leistungsrechnung zur outputorientierten
Budgetierung: Ziele, Vorgehen und bisheri-
ge Erfahrungen der Stadt Uelzen

· F. Spengemann (Bielefeld)
Die Stellung der Kosten- und Leistungs-
rechnung im neuen Finanzmanagement-
system der Stadt Bielefeld

Die Seminargebühr beträgt DM 420,- bzw.
DM 250,- bei Teilnahme nur an einem Tag.

Seminarleiter ist Dr. Hansjürgen Bals.

Auskünfte und Anmeldung:
Kommunalwissenschaftliches Institut
Sekretariat
Am Park 14
14482 Potsdam
Tel.: 0331 – 977 4534
Fax:  0331 – 977 4531
e-mail: kwi@rz.uni-potsdam.de

Siehe Bericht zur ersten Veranstaltung S. 34
in diesem Heft.

Universität Potsdam
Kommunalwissenschaftliches Institut

Fachseminar
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Haushalt – Produkte – Kostenrechnung:
Das magische Dreieck der Neuen Steuerung

3. und 4. April 2000 in Potsdam
(Wiederholung wegen der großen Nachfrage!)
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Seit der kommunalen Verwaltungs- und Gebiets-
reform 1972/1974 gibt es in Niedersachsen zwei
gleichberechtigte Modelle von Verwaltungsein-
heiten der Gemeindeebene im Bereich bis zu etwa
20 000 Einwohner.

- 200 sogenannte Einheitsgemeinden; das sind
Städte und Gemeinden im Sinne von Art. 28
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes

- 142 Samtgemeinden mit 743 selbständigen
Mitgliedsgemeinden (4 Samtgemeinden haben
Einwohnerzahlen bis 25 000)

Diese Verwaltungseinheiten haben im Durch-
schnitt 10 000 Einwohner. Aufgabe der Gebiets-
reform war es, aus ursprünglich 4062 Gemeinden,
von denen 3872 unter 5000 Einwohner hatten,
leistungsfähige Verwaltungseinheiten zu schaffen.
Nach der Entschließung des Landtages über die
Verwaltungs- und Gebietsreform auf der Gemeinde-
ebene vom 9.2.1971 sollten die örtlichen Einhei-
ten mindestens 7000 Einwohner umfassen, nur in
dünn besiedelten Räumen „tunlichst nicht weni-
ger als 5000 Einwohner“. Auf der Ortsebene sollte
es grundsätzlich das Wahlrecht zwischen der
Einheitsgemeinde und der Samtgemeinde geben,
und den Samtgemeinden sollten bis zu zehn
Mitgliedsgemeinden mit wenigstens 400 Einwoh-
nern angehören. Samtgemeinden wurden nur dann
gebildet, wenn es dem künftigen Mitglieds-
gemeinden gelang, eine entsprechende Haupt-
satzung zu vereinbaren. Sonst wurden per Gesetz
Einheitsgemeinden gebildet.

Heute läßt sich feststellen, daß die Samtgemeinden
keine „Übergangslösung“ geblieben sind, wie man-
che in den oftmals turbulenten Reformdiskussionen
auf Landes- und kommunaler Ebene vermuteten.
Auch die mit einer großen Enquetekommission
eingeleitete Reform der Kommunalverfassung 1996
hat die Samtgemeinden in ihrem Bestand und prin-
zipiell auch in ihrer Struktur unangetastet gelas-
sen. Allerdings haben die Samtgemeinden ebenso
wie die Einheitsgemeinden die neue eingleisige
Kommunalverfassung erhalten mit einem vom Volk
gewählten (Samtgemeinde-) Bürgermeister, der
zugleich Repräsentant, Verwaltungschef und ein-
faches Ratsmitglied ist.

Aufgaben der Samtgemeinden

Ausgangspunkt für die Verwaltungs- und Gebiets-
reform waren die kommunalen Aufgaben der örtli-
chen Daseinsvorsorge. Die Verwaltungen der Orts-
ebene sollten „hinreichend qualifiziert sein, um
alle ortsnah zu erledigenden Verwaltungsgeschäfte,
insbesondere auch die aus der Kreisebene zu ver-
lagernden Zuständigkeiten, wahrnehmen zu kön-
nen“. Diese Absicht wird deutlich am gesetzlichen
Zuständigkeitskatalog der Samtgemeinden in §72
Abs. 1 Satz 1 NGO, insbesondere sind sie zustän-
dig für

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes
- Schulträgerschaft, Kindertagesstätten
- Ver- und Entsorgung, Feuerschutz

Diese und weitere Aufgaben sind den Samt-
gemeinden zwingend durch Gesetz übertragen. Bis
auf die Zuständigkeiten für Kindertagesstätten
können diese Aufgaben auch nicht auf die
Mitgliedsgemeinden übertragen werden. Denkbar
ist nur die Übertragung einzelner Verwaltungstä-
tigkeiten in diesen Aufgabenkomplexen.

Über den gesetzlichen Aufgabenkatalog hinaus
können die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
gemeinsam weitere Aufgaben übertragen. Dieses
Einstimmigkeitsprinzip hat immer wieder zu Pro-
blemen geführt, und es wird gefordert, auch eine
Aufgabenübertragung mit qualifizierter Mehrheit
der Mitgliedsgemeinden zuzulassen. Daneben er-
füllen die Samtgemeinden sämtliche Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises.

Große Bedeutung haben dann die Unterstützungs-
aufgaben der Samtgemeinde für die Mitglieds-
gemeinden. Prinzipiell soll nur die Samtgemeinde
das für die zentralen Gemeindeaufgaben erforder-
liche Fachpersonal besitzen, so daß die Mitglieds-
gemeinden  neben ihren ehrenamtlichen Gemein-
dedirektoren nur Verwaltungskräfte im geringe-
ren Umfang besitzen. Das gesamte Kassengeschäft
besorgen die Samtgemeinden für ihre Mitglieds-
gemeinden und erheben auch die Gemeindesteu-
ern und die sonstigen Abgaben. Formell werden
für die Mitgliedsgemeinden durchaus eigene Haus-

Gemeinden oder Samtgemeinden in Niedersachsen -
wieviel Demokratie in der Ortsebene?

Hans-Henning v. Hoerner
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haltspläne beschlossen, und sie haben getrennte
Gemeindekassen. In vielen Samtgemeindeberei-
chen hat man im Kassenwesen einen Finanzaus-
gleich z.B. für Haben- und Sollzinsen eingeführt.

Was die Qualität der hauptamtlichen Verwaltung
angeht, haben die Samtgemeinden den Vergleich
mit Einheitsgemeinden nicht zu fürchten. Eben-
so wie diese haben sie Rathäuser mit gleicherma-
ßen qualifizierter Fachverwaltung. Die zentralen
Verwaltungsaufgaben der Samtgemeindedirektoren
(neu: Samtgemeindebürgermeister) und Gemein-
dedirektoren (neu: Bürgermeister) unterscheiden
sich weder in den Kompetenzen noch in der Be-
soldung der Amtsinhaber.

Samtgemeinden als zweistufige
Gemeinden

Die Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeindeebene
im Sinne von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG sind in den
Samtgemeinden auf zwei Ebenen aufgeteilt:

- die Samtgemeinde erfüllt die in § 72 Abs. 1
Satz 1 NGO speziell aufgeführten Hauptaufga-
ben der Gemeindeebene

- Die Mitgliedsgemeinden erfüllen „alle örtlichen
Aufgaben“, soweit sie nicht der Samtgemeinde
übertragen sind. Sie haben damit das verfas-
sungsrechtliche Aufgabenerfindungsrecht,
wenn es auch äußerst begrenzt ist. Auch die
Steuerhoheit der Mitgliedsgemeinden ist zwar
prinzipiell umfassend gewährleistet, wird aber
durch die Umlageerhebung der Samtgemeinde
im wesentlichen für die dort angesiedelten
Hauptaufgaben herangezogen,

Beide Ebenen haben eine vom Volk gewählte Ver-
tretung im Sinne des Art. 28 Abs. 1,  Satz 2 GG.
Im übrigen waren die Samtgemeinden vor der
Gebietsreform noch echte Gemeindeverbände, in-
dem die Bürger nur in den Mitgliedsgemeinden
Räte wählten und sich der Samtgemeinderat aus
Delegierten der Mitgliedsgemeinden zusammen-
setzte. Mit der Übertragung der Hauptaufgaben
auf die Samtgemeindeebene ergab sich die Not-
wendigkeit, auch die Samtgemeinden mit gewähl-
ten Räten auszustatten. Verfassungsrechtlich kann
die Samtgemeinde zusammen mit ihren Mitglieds-
gemeinden daher nur als zweistufige „Gemeinde“
verstanden werden, weil beide Ebenen unverzicht-
bare Aufgaben der örtlichen Selbstverwaltung er-
füllen (die Hauptaufgaben liegen bei der Samt-
gemeinde, während das Aufgabenfindungsrecht
und die Steuerhoheit bei den Mitgliedsgemeinden
verbleiben) und beide Ebenen gewählte Volksver-
tretungen haben (müssen).

In § 71 Abs. 3 Satz 1 NGO sind die Samtgemeinden
allerdings immer noch als „Kommunalverbände“
bezeichnet. Sie sind wegen ihrer örtlichen Aufga-
ben aber keine „Gemeindeverbände“ im Sinne von
Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG, sondern (zweistufige)
Gemeinden im Sinne von Satz 1 dieser Vorschrift.

Problematisch ist natürlich, daß diese beiden Stu-
fen der Gemeindeebene bei ihrer Willensbildung
ohne innere Verbindung nebeneinandergestellt
sind.

Dies wird besonders deutlich bei der geteilten
Zuständigkeit für die Bauleitplanung. Den Flä-
chennutzungsplan für das Samtgemeindegebiet
beschließt der Samtgemeinderat, und die Basis
hierfür ist die mittelfristige Entwicklungsplanung
im gesamten Bereich. Auf der anderen Seite be-
schließen die Mitgliedsgemeinden die Bebauungs-
pläne, die aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln sind. Dem Gesetz ist keine ausdrückliche
Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen beiden Ebe-
nen und kein Anspruch z.B. einer Mitglieds-
gemeinde auf Änderung des Flächennutzungspla-
nes geregelt, wenn sie ein Baugebiet entwickeln
möchte. Hier hilft nur die Tatsache, daß selbst-
verständlich beide Ebenen dem öffentlichen Wohl
verpflichtet sind und im Interesse des Ganzen
zusammenarbeiten müssen. Außerdem setzt sich
der Samtgemeinderat in der Regel so zusammen,
daß jede Mitgliedsgemeinde wenigstens mit ei-
nem Ratsmitglied vertreten ist.

Einheitsgemeinden mit/ohne
Ortschaftsverfassung

In den Jahren nach der Gebietsreform hatte sich
die Notwendigkeit ergeben, in den neu gebilde-
ten Einheitsgemeinden die Rechte der Ortsräte und
Ortsvorsteher zu verstärken, sofern diese in den
Gebietsänderungsverträgen bzw. in den Haupt-
satzungen vorgesehen waren. Unabhängig von den
örtlichen Regelungen erhielten die Ortsräte be-
stimmte Entscheidungskompetenzen, so

- die Unterhaltung der in der Ortschaft gelege-
nen öffentlichen Einrichtungen z.B. Bücherei-
en, Kindergärten, Jugendbegegnungsstätten,
Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Fried-
höfe ..., mit Ausnahme der Schulen

- Reihenfolge von Ausbaumaßnahmen an Stra-
ßen innerhalb der Ortschaft

- Pflege des Ortsbildes
- Förderung von örtlichen Vereinen

Die Ortsräte erhalten die für die Erledigung ihrer
Aufgaben erforderlichen Haushaltsmittel nach
Maßgabe der Haushaltssatzung. Detailliert gere-
gelt sind auch die Anhörungsrechte der Ortschaft
gegenüber Rat und Verwaltungsausschuß der Ge-
meinde, insbesondere

- bei Investitionen in der Ortschaft
- bei der Bauleitplanung, soweit sie sich auf die

Ortschaft bezieht.

Geregelt ist schließlich auch ein allgemeines Ini-
tiativrecht des Ortsrates mit Verpflichtung für das
zuständige Gemeindeorgan, innerhalb von vier
Monaten eine Entscheidung zu treffen.
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Der von den Bürgern gleichzeitig mit dem Rat der
Gemeinde gewählte Ortsrat hat also durchaus eine
starke Entscheidungs- und Mitwirkungsfunktion
innerhalb der Einheitsgemeinde. Mit diesen
Beteiligungsrechten der Bürger in der Ortschaft
wollte der Gesetzgeber eine gewisse Angleichung
an die Samtgemeinden erreichen, in denen die
Mitgliedsgemeinden mit ihren Räten eine noch
stärkere dezentrale Funktion erfüllen.

Zu erwähnen sind noch die Ortschaften mit Orts-
vorstehern. Der Ortsvorsteher wird vom Rat nach
der Kommunalwahl auf Vorschlag der Fraktion be-
stimmt, deren Partei oder Wählergruppe in der
Ortschaft die meisten Stimmen erhalten hat. Auf-
gabe des Ortsvorstehers ist es generell, die Belan-
ge der Ortschaft gegenüber den Organen der Ge-
meinde zur Geltung zu bringen und gewisse Hilfs-
funktionen für die Gemeindeverwaltung zu erfül-
len. Auch er hat ein Initiativrecht und ein Anhö-
rungsrecht.

Im Vergleich zu den Mitgliedsgemeinden der Samt-
gemeinden haben die Ortsteile mit Ortschafts-
verfassung also wesentlich intensiver geregelte
Mitwirkungsrechte an Entscheidungen auf der
„höheren“ Ebene. Allerdings sind die Mitglieds-
gemeinden von Samtgemeinden durchaus noch
selbständige Gemeinden mit Haushaltskompetenz
und Steuerheberecht, und schon daraus ergibt sich
eine andere Gewichtsverteilung ...

Finanzfragen sind Machtfragen

Die Finanzverfassung der Einheitsgemeinde ist
unproblematisch: Der Rat beschließt den Haus-
haltsplan und die Hebesätze für die Gemeinde-
steuern; auch die Abgabensatzungen liegen in
seiner Kompetenz. Soweit die Ortsräte bestehen,
haben diese Anspruch auf Haushaltsmittel für dort
verwaltete Einrichtungen des Ortsteiles - aber auch
dies unterliegt dem Haushaltsermessen des „zen-
tralen“ Rates.

In den Samtgemeindebereichen ist die Finanz-
verfassung sehr viel problematischer. Die Samt-
gemeinden erfüllen zwar die Hauptaufgaben der
Ortsebene, sie besitzen aber nicht die eigentli-
che Steuerhoheit, sondern sind im wesentlichen
auf die Samtgemeindeumlage und die Schlüssel-
zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches
angewiesen. Die Mitgliedsgemeinden beschließen
autonom über die Hebesätze bei der Grund- und
Gewerbesteuer, und sie entscheiden über weitere
Gemeindesteuern, so die Vergnügungssteuer, die
Hundesteuer u.ä. Schematisch läßt sich die Fi-
nanz- und damit Machtverteilung zwischen bei-
den Ebenen wie folgt darstellen:

- Basis ist die örtliche Steuerkraft der Mitglieds-
gemeinden: Grund- und Gewerbesteuer, Betei-
ligung an der Einkommenssteuer und neuer-
dings an der Umsatzsteuer. Die Mitglieds-
gemeinden sind grundsätzlich frei in der Be-

schlußfassung über den örtlichen Hebesatz;
allerdings sind sie im Finanzverbund mit der
Samtgemeinde verpflichtet, insgesamt für eine
ausreichende Finanzbasis auch im Hinblick auf
die Samtgemeindeumlage (und nicht zuletzt
auch für die Kreisumlage) zu sorgen. Allerdings
hat die Samtgemeinde ebensowenig wie der
Landkreis ein formelles Recht, etwa Mindest-
Hebesätze zu verlangen. Faktisch stehen die
Mitgliedsgemeinden unter einem gewissen
Zwang, weil die Umlageerhebung auf durch-
schnittlichen Hebesätzen basiert, so daß Mit-
gliedsgemeinden mit zu geringen Hebesätzen
nicht genügend Steuern aufbringen, um die
hohen Umlagen zu bezahlen ...

- Die Samtgemeinde erhebt ihre Umlage entwe-
der auf der Basis der Steuerkraft der Mitglieds-
gemeinden oder je zur Hälfte nach Steuerkraft
und Einwohnerzahl; der Samtgemeinderat ent-
scheidet also „zentral“ über die Umlage-
belastung und den gesamten Finanzausgleich
zwischen beiden Ebenen. Dazu stehen der Samt-
gemeinde auch die Schlüsselzuweisungen des
Landes zur Verfügung, und der Samtgemeinde-
rat entscheidet über deren Weiterleitung an
Mitgliedsgemeinden. Die Samtgemeinde kann
sogar besonders hohe örtliche Steuerkraft spe-
ziell zum Ausgleich heranziehen. Den Mitglieds-
gemeinden steht ein formelles Anhörungsrecht
bei der Umlagebelastung zur Seite.

Noch stärker als bei der Bauleitplanung liegt na-
türlich in der Finanzverteilung ein erhebliches
Konfliktpotential zwischen Samtgemeinde und
Mitgliedsgemeinden. Hinzu kommt die sich im-
mer mehr verschärfende Finanzkrise der Kommu-
nen insgesamt. In vielen Mitgliedsgemeinden wird
beklagt, daß die Umlagebelastung für den Bund
(Gewerbesteuerumlage), für das Land (Einheits-
umlage), für den Landkreis (Kreisumlage) und für
die Samtgemeindeumlage oftmals so hoch ist, daß
vom örtlichen Gewerbesteueraufkommen nichts
mehr in der Kasse bleibt und oftmals sogar ein
Defizit zu verzeichnen ist. Dennoch „funktioniert“
dieses System immer noch, wenn auch immer stär-
ker durch den Einsatz der Bedarfszuweisungen des
Landes. Es funktioniert vor allem aber deswegen,
weil tatsächlich der Samtgemeindebereich als Ge-
meinschaftsaufgabe der Samtgemeinde für die  Mit-
gliedsgemeinden gesehen wird. Auch die Konkur-
renz zwischen einzelnen Mitgliedsgemeinden um
(zentrale) Aufgaben, um Entwicklungschancen und
um die Finanzverteilung endet letztlich im Samt-
gemeinderat, der nach Abwägung aller Belange der
Mitgliedsgemeinden die „zentralen“ Entscheidun-
gen über die kommunalen Hauptaufgaben des
Bereichs und über die Verteilung der Finanzie-
rungslasten trifft.

Solange diese demokratische und „zentrale“ Ent-
scheidung des Samtgemeinderates von den
Mitgliedsgemeinden und ihren Räten akzeptiert
wird, wird es das sehr „dezentral“ angelegte Mo-
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dell der niedersächsischen Samtgemeinde auch in
Zukunft geben. Es ist erstaunlich, daß jeder An-
satz einer generellen Diskussion um die Abschaf-
fung dieses so problematisch erscheinenden
Gemeindemodells sehr schnell versandet, weil ge-
rade auch aus der Sicht der Mitgliedsgemeinden
die wenn auch sehr eingeschränkte örtliche Selbst-
verwaltung verteidigt. Wenn die Samtgemeinde
nach wie vor „funktioniert“, dann wird sie neben
den Einheitsgemeinden mit oder ohne Ortschafts-
verfassung auch in der nächsten Zukunft weiter-
leben.
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Pro und Contra für das Amt als Gemeinde

Noch immer wird im Land Brandenburg intensiv über die Weiterentwick-
lung der Ämter diskutiert. Aus diesem Grund haben wir vier Fachleute aus
Brandenburg die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu diesem aktuellen
Thema zu äußern.

Fortentwicklung des Amtes

Karl-Ludwig Böttcher
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Die Einführung der Amtsordnung im Jahre 1991 und
die anschließende Ämterbildung hat die Diskussi-
on um eine Gemeindestrukturreform in Land Bran-
denburg nicht beenden können. Schon nach weni-
gen Jahren häufte sich die Kritik an der neuen Struk-
tur wegen unklarer Kompetenzabgrenzungen der
Organe der Gemeinde und des Amtes sowie einer
Paralysierung der Verwaltung der Ämter durch eine
hohe Zahl der Mitgliedsgemeinden. Die Ämterbildung
verhinderte auch nicht die Entwicklung  paralleler
Verwaltungsstrukturen, wie die Bildung von zahl-
reichen Planungs- oder Zweckverbänden amtsan-
gehöriger Gemeinden belegt. Auf verbreitete Kritik
stieß die Tatsache, daß die nach der Amtsordnung
gebildeten Ämter nicht am kommunalen Finanzaus-
gleich teilnehmen oder keine kommunale Verfas-
sungsbeschwerde erheben können.

Bereits im Jahre 1996 stellte der frühere Minister
des Innern Alternativvorschläge für eine Fortent-
wicklung der Gemeindestruktur zur Diskussion. Zum
einen die Bildung von Einheitsgemeinden mit mehr
als 5000 Einwohnern sowie als weitere Alternati-
ve die Schaffung von durch Landesgesetz gebil-
deten Verbandsgemeinden nach rheinland-pfälzi-
schem Vorbild.

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg ist
bereits damals einer zwangsweisen Schaffung von
Einheitsgemeinden - einer Gebietsreform von oben
- entgegengetreten. Insbesondere im Hinblick auf
die dünne Besiedlung in weiten Teilen des Landes
und die erst im Jahre 1990 erfolgte Wiedererlan-
gung der kommunalen Selbstverwaltung würde die
flächendeckende Bildung von Einheitsgemeinden
in den peripheren Regionen zum Verlust von ört-
licher Identität oder ehrenamtlichem Engagement
führen.

Als Alternative zur flächendeckenden Bildung von
Einheitsgemeinden lag die Stärkung und Fortent-
wicklung der nach der Amtsordnung gebildeten
Ämter nahe. Bevor darauf näher einzugehen ist,

sollen einige schon heute vom Amt bzw. dem Amts-
direktor zu erfüllenden Aufgaben in Erinnerung
gerufen werden: Der Amtsdirektor bereitet die Be-
schlüsse der Gemeindevertretung bzw. des Haupt-
ausschusses vor und führt sie aus. Der Amtsdirektor
trifft die Entscheidungen auf dem Gebiet der
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, so-
weit es sich um Aufgaben der Gefahrenabwehr
handelt, und der Auftragsangelegenheiten, es sei
denn, die Gemeindevertretung ist aufgrund be-
sonderer gesetzlicher Bestimmungen zuständig. Er
führt ferner schon nach der gegenwärtigen Auf-
gabenverteilung die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung der amtsangehörigen Gemeinden, wobei
Gemeindevertretung bzw. Hauptausschuß Rückhol-
rechte eingeräumt sind. Das Amt besorgt ferner
die Kassen- und Rechnungsführung sowie die
Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltsplä-
ne. Durch die 1993 vorgenommene Novellierung
des Brandschutzgesetzes wurde die Aufgabe des
Brand- und Katastrophenschutzes den amtsan-
gehörigen Gemeinden entzogen und dem Amt
übertragen. Der Amtsdirektor vertritt die amtsan-
gehörige Gemeinde in Rechts- und Verwaltungs-
geschäften. Zudem erfüllen die Ämter Selbst-
verwaltungsaufgaben der Gemeinden an deren Stel-
le, wenn mehrere Gemeinden des Amtes diese Auf-
gaben auf das Amt übertragen haben.

Alle Überlegungen, die bestehenden Ämter fort-
zuentwickeln, knüpfen an den Aufgabenbestand
des Amtes an und schreiben diesen fest. Hinzu-
kommen sollen die Aufgaben, deren Erledigung
bereits jetzt einer einzelnen kleinen Gemeinde
kaum möglich ist, schon regelmäßig in kommu-
naler Zusammenarbeit erfolgt oder bei deren Voll-
zug eine Abstimmung mit den übrigen amtsan-
gehörigen Gemeinden angeraten ist. Zu nennen
sind die Entsorgung des Abwassers, die Trinkwas-
serversorgung, die Baulast von Ortsverbindungs-
straßen, die Trägerschaft von Grundschulen oder
Kindertagesstätten sowie die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans unter Beteiligung der Orts-
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gemeinden. Dem Zuwachs an Aufgaben sollte eine
Änderung der Finanzausstattung einhergehen. Das
Amt sollte nicht ausschließlich auf die Erhebung
der Amtsumlage angewiesen bleiben, sondern in
die Lage versetzt werden, selbst unmittelbar am
kommunalen Finanzausgleich teilzunehmen. Bei-
spiele dafür ist einerseits wiederum der Brand-
und Katastrophenschutz in der Zuständigkeit des
Amtes, ohne daß dieses dafür z.B. Fördermittel
beantragen und erhalten kann. Andererseits die
Kostenerstattung für übertragene staatliche Auf-
gaben, die vom Amt erfüllt werden, die Kostener-
stattung aber bis 1999 an die amtsangehörigen
Gemeinden erfolgte, ohne daß diese Aufgaben-
träger sind. Ob die nun mit dem GFG-Entwurf 2000
beabsichtigte Kostenerstattung an die Ämter ver-
fassungsrechtlich überhaupt zulässig ist, wird von
Verfassungsexperten sehr unterschiedlich beurteilt
und hat eine „Feuertaufe“ noch nicht überstan-
den.

Die 1995 beabsichtigte gesetzliche Übertragung
von Schulträgerschaften von den amtsangehörigen
Gemeinden an das Amt scheiterte ebenfalls daran,
daß das Amt nicht den Status einer Gebietskör-
perschaft innehat!

Werden dem Amt in bedeutendem Maße gemeind-
liche Selbstverwaltungsaufgaben übertragen, stellt
sich die weitere Frage, inwieweit der Amtsaus-
schuß einer unmittelbaren demokratischen Legi-
timation bedarf. Bislang setzt sich der Amtsaus-
schuß aus den ehrenamtlichen Bürgermeistern der
Mitgliedsgemeinden zusammen. Gemeinden mit
mehr als 600 Einwohner entsenden entsprechend
ihrer Einwohnerzahl zwischen einem und fünf wei-
tere Mitglieder. Die Vertretungen sind bei ihrer
Entscheidung an die Vorschläge der Fraktionen
gebunden. So kann es durchaus vorkommen, daß
beide Mitglieder aus einer Gemeinde der selben
Partei angehören. Da ein fortentwickeltes Amt eine
immer größere Zahl gemeindlicher Selbstverwal-
tungsaufgaben erfüllt, ist - zumindest rechtspo-
litisch - eine unmittelbare Wahl des Amtsaus-
schusses geboten. Diese Auffassung wurde in der
Befragung der Enquetekommission von rund 52 %
der antwortenden Amtsdirektoren geteilt, aller-
dings von rund 63 % der antwortenden ehren-
amtlichen Bürgermeister abgelehnt. Hinter der
Ablehnung steht insbesondere die Befürchtung,
daß kleinere Gemeinde im „Amtsausschuß“ nicht
mehr vertreten sein könnten. Die Enquetekommis-
sion hat dies gesehen und versucht, den Verlust
zumindest teilweise durch Mitwirkungsrechte des
Ortsbürgermeisters zu kompensieren. Kritiker wer-
den einräumen müssen, daß es zumindest mittel-
fristig auch den Bürgerinnen und Bürgern kaum
zu vermitteln sein wird, auf die Zusammensetzung
eines an Bedeutung zunehmenden Amtsausschus-
ses - der viele bislang von einer direkt gewählten
Gemeindevertretung zu treffenden Entscheidun-
gen übertragen erhält bzw. schon erhalten hat -
ihrer unmittelbaren Wahlentscheidung entzogen
bleibt. Einer Auseinandersetzung mit dieser Fra-

ge wird man sich auch dann stellen müssen, wenn
lediglich punktuelle Änderungen an der Amts-
ordnung vorgenommen werden sollen, gleichwohl
der Aufgabenbestand des Amtes zunimmt.

Die Enquetekommission des Landtages Branden-
burg hat sich bei ihren Vorschlägen an den Bei-
spielen der rheinland-pfälzischen Verbands-
gemeinde bzw. niedersächsischen Samtgemeinde
orientiert. Ein diesen ähnelndes Modell der
gemeindlichen Aufgabenerfüllung erschien am
geeignetsten, um bürgerschaftliches Engagement
und dem Willen nach Erhalt der politischen Selb-
ständigkeit auch der amtsangehörigen Gemein-
den Rechnung zu tragen und zugleich gleichzei-
tig Verwaltungseffektivität und -effizienz zu si-
chern. Ob das fortentwickelte Amt verfassungs-
rechtlich als „Gemeinde“ oder „Gemeindeverband“
anzusehen sei, hat die Kommission dabei grund-
sätzlich offen gelassen. Das Wort „Amtsgemeinde“
hat lediglich eine im Land Brandenburg bereits
mancherorts für das bisherige Amt verwendete
Bezeichnung der Bürger aufgegriffen. Die Kom-
mission war sich dabei im klaren, daß das Modell
der „Amtsgemeinde“ im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren einer weiteren Ausgestaltung bedürfte.

Der Bericht der Kommission hat in den vergange-
nen Monaten zu einer breiten öffentlichen Dis-
kussion geführt, die gegenwärtig noch nicht als
abgeschlossen angesehen werden kann. Das Spek-
trum reicht von der Meinung, alsbald Einheits-
gemeinden zu bilden, bis zur Auffassung, alles
könne so belassen werden, wie es ist. Interessant
ist insofern, daß in vielen der dem Städte- und
Gemeindebund Brandenburg zugehenden Stellung-
nahmen von Ämtern und amtsangehörigen Ge-
meinden der Vorschlag zur Weiterentwicklung des
Amtes zur „Amtsgemeinde“ zwar zunächst rund-
weg abgelehnt wird, am Ende solcher Stellung-
nahmen aber häufig eine „Weiterentwicklung des
Amtes“ gefordert wird. Wichtig erscheint mir, die
emotionalisierte Diskussionen, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Landtagswahlkampf, jetzt
sachlich fundiert fortzusetzen. Die Totalverweigerer
zur Weiterentwicklung der Ämter müssen sich m.E.
darüber im Klaren sein, den Verfechtern der ge-
setzlich verordneten und flächendeckenden Ein-
heitsgemeinde Vorschub zu leisten. Zugleich ist
jetzt die Landesregierung gefordert, die in der
Koalitionsvereinbarung festgelegte Prüfung ab-
zuschließen, welche Gemeindestruktur aus ihrer
Sicht geeignet scheint, die Identität der gewach-
senen Gemeinden Brandenburgs zu wahren, die
Mitwirkung der Bürger zu fördern und eine lei-
stungsstarke Verwaltung zu ermöglichen.
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Die heute geltende Amtsverfassung ist durch viel-
fältige strukturimmanente Probleme gekennzeich-
net; zu nennen sind hier insbesondere die Auf-
spaltung von Aufgabendurchführung und politi-
scher Verantwortung, Entscheidungsblockaden,
kleinteiliger und ineffizienter Einsatz knapper fi-
nanzieller Ressourcen sowie die Flucht in die
Zweckverbände. Der damit gegebene Reformbedarf
ist unbestritten.

Vor diesem Hintergrund hat der Landtag eine
Enquete-Kommission eingesetzt, die Empfehlun-
gen für leistungsfähige Gemeindestrukturen erar-
beiten sollte. Die Enquete-Kommission hat vor-
geschlagen, zweistufige Gemeinden mit einer orts-
und einer Amtsgemeindeebene zu bilden.

Diese unter dem Begriff der sogenannten Amts-
gemeinde diskutierte Konstruktion ist allerdings
nicht geeignet, die eingangs dargestellten Pro-
bleme einer befriedigenden Lösung zuzuführen und
damit dem bestehenden Reformbedarf Rechnung
zu tragen.

Für ein zweistufiges Gemeindemodell sind be-
stimmte Strukturprobleme wesenstypisch; Defizi-
te bestehen im Vergleich zur Einheitsgemeinde
insbesondere in folgenden Bereichen:

- Leistungsfähigkeit der Verwaltung,
- Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwal-

tung,
- Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit der

Politik,
- Demokratische Kontrolle und generelle demo-

kratische Partizipation.

Diese Strukturprobleme werden mit Blick auf die
Amtsgemeinde in besonderer Weise evident, da
diese Konzeption durch ein besonders hohes Maß
an Komplexität und Undurchschaubarkeit gekenn-
zeichnet ist. Nach dieser Konzeption wird die
gemeindliche Ebene aufgespalten in zwei
Gemeindeebenen – die Orts- und die Amts-
gemeinden -, die einerseits jeweils für sich unter
dem Schutz der kommunalen Selbstverwaltungs-
garantie gemäß Art. 28 Abs. 2 GG stehen sollen,
aber andererseits durch ein entsprechendes Auf-
gabenverteilungsraster eng miteinander ver-
schränkt sein sollen. Die Konsequenz aus dieser
Übermöblierung der politisch-administrativen
Landschaft ist, daß die dem Leitbild der Selbstver-
waltungsgarantie entsprechenden Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft in örtliche Selbst-
verwaltungsaufgaben einerseits und ortsge-

meindeübergreifende Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten ausdifferenziert werden müssen, die
mit Blick auf die Landkreise noch von den über-
örtlichen Selbstverwaltungsangelegenheiten ab-
zugrenzen sind.

Eine solche Konzeption ist in der Praxis nicht zu
handhaben und wird angesichts vielfältiger
Kompetenzüberschneidungen und daraus resul-
tierender Abgrenzungsfragen die Verwaltungen
zwingen, sich umfänglich mit Kompetenzfragen –
also mit sich selbst – zu befassen. Damit die Ver-
waltungen auch dauerhaft mit sich beschäftigt
sind, soll das Verhältnis zwischen Orts- und Amts-
gemeinden nach der Empfehlung der Enquete-Kom-
mission noch durch Übernahme- und Rückholklau-
seln ergänzt werden. Es ist nicht nachvollziehbar,
wie auf diese Weise die Leistungsfähigkeit der Ver-
waltung, Bürgernähe und demokratische Kontrol-
le gestärkt werden könnten.

Derartige Probleme muß letztlich auch die Enque-
te-Kommission in ihrem Bericht einräumen; inso-
fern werden im Abschlußbericht ausdrücklich als
Schwachstellen der brandenburgischen Amts-
gemeinde benannt:

- “Die neue Amtsgemeinde hat wie das bisheri-
ge Amt mehrere Beschlußkörperschaften, wor-
aus sich ein Zwang zur Koordinierung ihrer
Entscheidungen ergibt. Daraus könnten, wenn
auch in geringerem Maße als beim Amt, Rei-
bungsverluste und Konflikte entstehen, die die
Entscheidungsprozesse behindern können.

- Die Finanzzuweisungen müssen zwischen Amts-
gemeinde und Ortsgemeinde neu aufgeteilt
werden, was zu neuen Auseinandersetzungen
bei der Finanzverteilung führen kann.

- Infolge der differenzierten Zuständigkeiten im
an sich einheitlichen Komplex örtlicher Auf-
gaben kann die genaue Abgrenzung von orts-
gemeindebezogenen und ortsgemeindeüber-
greifenden Angelegenheiten zu einem Feld
neuer Diskussionen und Auseinandersetzungen
werden.“

Im Klartext bedeutet dies, daß selbst nach Ein-
schätzung der Enquete-Kommission die Aufspal-
tung zwischen Ortsgemeinden einerseits und der
Amtsgemeinde andererseits zu langen und schwie-
rigen Entscheidungsprozessen führen wird, die dar-
über hinaus durch vielgestaltige Kompetenzkon-
flikte überlagert und behindert werden.

Amtsgemeinde – kein Modell für Brandenburg

Paul-Peter Humpert
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Auf einer derartigen Basis erscheinen abgestimmte
Planungsentscheidungen und der gebündelte Ein-
satz der ohnehin knappen finanziellen Ressourcen
kaum denkbar. Die erforderliche Nachhaltigkeit für
die weitere Entwicklung des Landes Brandenburg auf
gemeindlicher Ebene kann damit nur schwerlich er-
zielt werden. Überdies erscheint unter den beschrie-
benen Rahmenbedingungen die notwendige demo-
kratische Kontrolle der Verantwortungsträger auf
beiden gemeindlichen Ebenen beinahe unmöglich.
Wenn für den Bürger kaum noch nachvollziehbar ist,
wer für bestimmte Maßnahmen oder Unterlassungen
die (Entscheidungs-)Verantwortung trägt, ist es letzt-
lich auch ausgeschlossen, jemanden zur Verant-
wortung zu ziehen. Der Gesetzgeber ist gut beraten,
von einer solchen Konzeption Abstand zu nehmen.

Die Überlegung, angesichts dieser Probleme alles beim
alten zu belassen, hilft indes nicht weiter; denn der
bestehende Reformbedarf liegt auf der Hand und
macht es notwendig, klare und in die Zukunft wei-
sende Strukturentscheidungen zu treffen, die dem
Leitbild von Art. 28 Abs. 2 GG entsprechen, die
kommunale Ebene dauerhaft stärken und damit auch
vor weiteren Aufgabenhochzonungen schützen. Die
zweistufigen Gemeindemodelle weisen innerhalb ei-
ner bestimmten Schwankungsbreite ähnliche struktur-
immanente Probleme auf, die beim Modell der amts-
freien Gemeinde nicht anzutreffen sind. Letztlich ist
die amtsfreie Gemeinde in besonderer Weise geeig-
net, die beschriebenen Probleme zu vermeiden und
die anstehenden Aufgaben kraftvoll zu meistern. Mit
einem Reformschritt könnte ein Amt gemeinsam mit
seinen amtsangehörigen Gemeinden zu einer amts-
freien Gemeinde umgebildet werden.

Versuche, das Modell der amtsfreien Gemeinde in die
Nähe zentralistischer Lösungsansätze zu rücken und
damit zu diskreditieren, werden den tatsächlichen
Gegebenheiten nicht gerecht. Zunächst ist festzu-
stellen, daß die rund 60 amtsfreien Gemeinden im
Land Brandenburg dem Leitbild der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 Abs. 2 GG
in besonderer Weise  entsprechen und sich als lei-
stungsstarke und bürgernahe Gemeinwesen bewährt
haben. Niemand käme ernsthaft auf den Gedanken,
die bestehenden amtsfreien Gemeinden als zentrali-
stisch organisierte Gebilde zu disqualifizieren. Eine
Gemeindegebietsreform, die sich im wesentlichen im
Raster der bestehenden Amtsstrukturen bewegt, wird
überdies weder zu einer Verlängerung der Wege der
Bürger zu ihrer Verwaltung führen, noch die Mög-
lichkeiten des Bürgers zur Einflußnahme auf politi-
sche Entscheidungen beeinträchtigen. Zu dem
letztgenannten Gesichtspunkt ist zu berücksichti-
gen, daß eine amtsfreie Gemeinde entgegen der land-
läufigen Meinung sich keineswegs als monolithischer
Block darstellt, sondern die bereits heute in der Ge-
meindeordnung angelegten Möglichkeiten zur Aus-
gestaltung der Ortsteilverfassung erhebliche Hand-
lungsspielräume eröffnen. Gleichwohl sollte erwogen
werden, den amtsfreien Gemeinden durch eine Fort-
entwicklung der Ortsteilverfassung ein weitergehen-
des Instrumentarium an die Hand zu geben. Zu den-

ken ist hier beispielsweise an ein Vorschlags- und
Antragsrecht des Ortsvorstehers, der überdies – eben-
so wie der heutige ehrenamtliche Bürgermeister der
amtsangehörigen Gemeinde – als Ansprechpartner vor
Ort zur Verfügung steht. Die einzelne amtsfreie Ge-
meinde hat damit die Möglichkeit, durch entspre-
chende Ausgestaltung ihrer Hauptsatzung nach Maß-
gabe der örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden,
in welchem Umfang die von den Gestaltungsmög-
lichkeiten einer solchen Ortsteilverfassung Gebrauch
macht. Damit kann beispielsweise auch den Anfor-
derungen in ländlich geprägten und dünn besiedel-
ten Räumen Rechnung getragen werden.

Die Behauptung, in amtsfreien Gemeinden könnte
die örtliche Identität Schaden nehmen und das bür-
gerschaftliche Engagement erlahmen, wird in den be-
stehenden amtsfreien Gemeinden anschaulich wider-
legt. Umfang, Intensität und Qualität des bürger-
schaftlichen Engagements sowie der örtlichen Iden-
tität sind unabhängig von der jeweiligen admini-
strativen Struktur. Vielmehr ist zu bedenken, daß
die Bereitschaft zu einem kommunalpolitischen En-
gagement angesichts der in den amtsfreien Gemein-
den bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten und kla-
ren Verantwortlichkeiten auch gestärkt werden kann.

Durch die Bildung von amtsfreien Gemeinden wird
die Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit der
Politik, die sich im Unterschied zur sogenannten
Amtsgemeinde nicht auf verschiedene Ebenen auf-
splittert, nachhaltig verbessert. Die demokratische
Aufgabenwahrnehmung der Gemeindevertretung wird
damit in besonderer Weise gefördert; dies gilt nicht
nur für die Formulierung von Zielvorgaben, sondern
auch für die Steuerung der Aufgabenwahrnehmung
und die wirksame Kontrolle der Verwaltung. Ein Bür-
germeister und eine Gemeindevertretung tragen die
Gesamtverantwortung für die Entwicklung der Ge-
meinde. Diese Verantwortung gilt uneingeschränkt
gegenüber jedem einzelnen Bürger.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die sogenann-
te Amtsgemeinde kein Modell für Brandenburg ist.
Vielmehr werden sich die anstehenden Probleme am
ehesten mit leistungsstarken amtsfreien Gemeinden
bewältigen lassen. Ein solches  Reformmodell lebt
jedoch davon, daß sich in ihm die Bürger wie auch
die heutigen Verantwortungsträger wiederfinden.
Dies gilt nicht zuletzt für die Amtsdirektoren, die
bereits in der Vergangenheit ein hohes Maß an
Verantwortung getragen haben und denen man dies
auch in einer neuen Gemeindestruktur – in neuer
verantwortlicher Position – ermöglichen sollte. Da-
für sind die entsprechenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen.

AUTOR:
Dr. Paul-Peter Humpert
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Landkreistages Brandenburg
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Die gegenwärtige Gemeindestruktur und ihre
Verwaltungsformen sind praktikabel und für die
Zukunft weiter als akzeptabel verwendbar, wenn
einige Kompetenzen der Allzuständigkeit der Ge-
meinden zu Gunsten des Verwaltungshandelns des
Amtes verlagert werden. Ein wesentlicher Vorteil
für den Einwohner ist mit Sicherheit, daß alle ihn
betreffenden Angelegenheiten ”Vor Ort” eingelei-
tet und behandelt werden können.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Gemeinde
amtsfrei oder amtsangehörig ist. Der § 22 der Ge-
meindeordnung bildet die erforderliche Voraus-
setzung dafür, daß der Zu- und Umgang mit den
unteren Verwaltungsbehörden für den Bürger si-
chergestellt wird.

Der ehrenamtliche Bürgermeister wird vom Gesetz-
geber als letzte Vorortverwaltung eingesetzt. Die
kommunale Selbstverwaltung ist für den Einwoh-
ner und Bürger durch Rechtsnormen der Kommunal-
verfassung geregelt.

Die Zuständigkeit für alle örtlichen Aufgaben wird
durch eigene gemeindliche Organe und Willensbil-
dung realisiert. Das Demokratieprinzip des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird un-
abhängig von der Verwaltungsform der Gemeinde
Vor Ort für ”jedermann” umgesetzt. Insbesondere
die §§ 16-21 sichern den Einwohnern und Bürgern
grundsätzlich Mitgestaltung bzw. Handlungs-
kompetenzen in der Selbstverwaltung zu.

Das ist ein positives Demokratieelement. Der Nach-
teil liegt darin, daß der ausufernde Ge-  und teil-
weise Mißbrauch von formalen demokratischen
Rechten auch zum Hemmschuh der gemeindlichen
Entwicklung werden kann. Mitunter wird Verwal-
tungshandeln blockiert, sind Mehr- und Doppel-
arbeiten notwendig bzw. bereits vorbereitetes wird
wieder verworfen. Negative Beispiele dieser Art
waren in der letzten Legislaturperiode verschleppte
Planungsvorhaben und Bürgermeisterwahlen.

Wenn die Effizienz des Verwaltungshandelns im
Widerspruchsverhältnis zur Demokratie in den
(Kleinst)-Gemeinden steht, ist die Verwaltung
gezwungen, sich neu in ihrem Handeln zu orien-
tieren, um die Effzienz in eine positive Richtung
zu bringen. Verwaltungshandeln ist aber haupt-
sächlich an Rechtsnormen gebunden.

Deshalb müssen bestimmte Selbstverwaltungs-
aufgaben, wie die Trägerschaft von Schulen und
Kitas gesetzlich neu zugeordnet werden. Die Über-
tragung genannter Aufgaben gehören bei amts-
angehörigen Gemeinden einfach in das Amt.
Gleiches gilt für den Flächennutzungsplan, das
Friedhofswesen und gemeindliche Straßenbau-
lastträgerschaft.

Ferner ist die direkte Unterstellung des Gemein-
depersonals (Gemeindearbeiter und andere Bedien-
stete) beim Hauptverwaltungsbeamten als vorteil-
haft zu erachten. Die gesamte Personalbewirt-
schaftung im Amt wäre effektiver für alle Beteilig-
ten. Der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen könnte als gesetzlichen festgeschriebenes
Instrument zukünftig dienen.

Im Übrigen bin ich nach wie vor der Meinung,
dass der freiwillige Gemeindezusammenschluß wei-
ter betrieben werden sollte. Wobei für Gemeinden
unter 500 Einwohnern der Gesetzgeber eine zeit-
liche Frist zur Entscheidungsfindung festsetzen
sollte. Gestraffte Gemeindestrukturen schaffen bes-
seres wirtschaftliches Verwaltungshandeln.

Plädoyer für den Erhalt und die Stärkung der Ämter

Manfred Meske
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AUTOR:
Manfred Meske
Amtsdirektor des Amtes Groß Kreutz (Land-
kreis Potsdam Mittelmark) mit den
amtsangehörigen Gemeinden: Groß Kreutz,
Bochow, Deetz, Derwitz, Krielow, Schmergow

Brandenburger Kommunen im Internet

Weitere Informationen zum Landkreis Potsdam-Mittelmark finden Sie im Internet unter der Adresse:
http://www.potsdam-mittelmark.de. Eine Übersicht über die im Internet vertretenen Städte,
Gemeinden, Ämter und Landkreise finden Sie unter http://www.http://www.brandenburg.de/
kommunen/.
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Im Augenblick sind mehrere Modelle für eine neue
Verwaltungsstruktur in Brandenburg in der Diskus-
sion. Die beiden am weitesten voneinander ent-
fernten Varianten sind die der Einheitsgemeinde
und die des Amtes, also der bestehenden Ver-
waltungsstruktur. Man kann die Modelle unter ver-
schiedenen Aspekten betrachten. Ich will mich auf
zwei beschränken. Folgende Kriterien sollen anhand
von Abb. 1 näher beleuchtet werden:

1. Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
2. Engagement und Identifikation der Bürger

Bei der Analyse der Einheitsgemeinde, unter den
brandenburgischen Bedingungen der Flächenämter
vom Typ I , wäre die Wirtschaftlichkeit der Ver-
waltung mit 9 zu bewerten und das bürgerschaft-

Identifikation sind erreichbar durch die Möglich-
keit, auf sein unmittelbares Lebensumfeld Einfluß
zu nehmen. Dieses Lebensumfeld muß für den Ein-
zelnen überschaubar bleiben. Dabei muß der eh-
renamtlichen Arbeit breiter Raum gegeben wer-
den. Und der Erfolg der ehrenamtlichen Arbeit muß
unmittelbar erlebbar sein. Titel und Bezeichnun-
gen spielen hierbei eine große Rolle (z.B. ‘Bürger-
meister‘ und ‘Gemeindevertreter‘).

Eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
benötigt klare Strukturen und Entscheidungswege.
Zu lange Diskussionen in den unterschiedlichen
Entscheidungsgremien können notwendige Ent-
scheidungen behindern, jedoch ist eben diese Dis-

liche Engagement und die Identität mit der
Einheitsgemeinde mit 1. Bei der Analyse des Am-
tes (Typ I) könnte die Wirtschaftlichkeit der Ver-
waltung mit 5 bewertet werden, das bürgerschaft-
liche Engagement und die Identifikation mit der
Gemeinde mit 9.

Optimal wäre eine wirtschaftlich arbeitende Ver-
waltung, die ein hohes bürgerschaftliches Enga-
gement und eine gewachsene, tiefe Identifikati-
on mit der Gemeinde ermöglicht. Engagement und

kussion um wichtige Entscheidungen in den Ge-
meinden auch als Preis der Demokratie und einer
bürgernahen kommunalen Selbstverwaltung zu be-
trachten. Erfahrungsgemäß werden notwendige
Entscheidungen auch durch den jetzigen Amts-
ausschuss - aber eben nach ergiebigen Diskussio-
nen für den Zusammenhalt und die Gemeinsam-
keit im Amt vielleicht jedoch auch unerläßlich.

Welches der Modelle ist nun am besten geeignet,
beiden Kriterien zu entsprechen? Da beide Krite-
rien wichtig sind, scheidet für mich die Einheits-
gemeinde ganz besonders bei Flächenämtern als

Pro und Contra für das Amt als Gemeinde

Frank Ehling
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Abb.1: Schematisierte Darstellung des Verhältnisses zwischen Wirtschaftlichkeit und bürgerschaftlichen Engage-
ment und Identität in Einheitsgemeinde und Amt, unter Hinnahme der Behauptung, dass die Wirtschaftlich-
keit der Verwaltung einer Einheitsgemeinde signifikant höher ist als in einer Amtsgemeinde
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Grundlage eines solchen Modells wären die Ge-
meinden mit ihren Gemeindevertretungen und eh-
renamtlichen Bürgermeistern, die mit weitestge-
henden Rechten und Gestaltungsmöglichkeiten
ausgestattet werden sollten. Alle Aufgaben, die
auf dieser Ebene erledigt werden können, sollten
dort entschieden werden (freiwillige und pflich-
tige Selbstverwaltungsverfahren) .

Um einer vielfältigen Entwicklung in den Gemein-
den willen kann es nicht das Ziel sein, sämtliche
Aufgabenerledigung in einem Amt zu nivellieren
und über einen Kamm zu scheren. Zwar bedeutet
es eine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes,
wenn in einem Amt verschiedene Satzungen, z.B.
Friedhofs- oder Straßenreinigungssatzungen, exi-
stieren. Dies ist im Sinne eines Wettbewerbs un-
ter den Gemeinden jedoch der Entwicklung för-
derlich. Die nächste Ebene wäre die des Amtes
(neu). Hier sollten alle überörtlichen Aufgaben
erledigt werden, welche nicht auf der Gemeinde-
ebene wahrgenommen werden können. Diese Auf-
gaben können (und sind auch schon, siehe Brand-
schutz und Schulen) per Gesetz auf das Amt über-
tragen werden. Eine Übertragung der Aufgaben
der Kindertagesstätten sowie der Flächen-
nutzungsplanung auf das Amt scheint sinnvoll.

Einer Bildung von Fachausschüssen zur qualifi-
zierten Arbeit im Amtsausschuss steht bereits jetzt
nichts im Wege, in vielen Ämtern sind diese Aus-
schüsse schon etabliert. Ich denke, dass unter
den brandenburgischen Bedingungen mit einem

Lösung aus (man überlege sich: eine Einheitsgemeinde mit 420 km² und mehr als 70 Ortsteilen!). Aber
auch das bisherige Modell Amt bietet – allem Anschein nach – nicht mehr die Lösung aller anstehenden
Probleme. Ich könnte mir folgende Lösung vorstellen:

weiterentwickelten Modell der bestehenden Amts-
ordnung die besten Resultate erzielt werden könn-
ten.

Beide Kriterien – Wirtschaftlichkeit der Gemein-
den und Engagement und Identität – finden sich
in diesem Modell wieder. Die in Rede stehenden
Vorschläge zur Verwaltungs- und Gemeinde-
gebietsreform in Brandenburg stellen zum Teil ir-
reversible und bedeutsame Eingriffe in die gewach-
senen gemeindlichen Strukturen unseres Landes
dar.

Bevor man sich zu solchen Eingriffen entschließt,
sollte der Nutzen gegen die Nachteile gründlich
abgewogen werden.Viele, wenn nicht sogar die
meisten der bisher beklagten Mängel in der be-
stehenden Amtsordnung lassen sich durch einfa-
che Änderungen des Gesetzes beheben.

Amtsdirektor
Direktwahl durch die Bürger

des Amtes

Amtsausschuss
Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden als geborene Mitglieder, und

weitere Mitglieder durch Wahl in der Gemeindevertretung

Bürgermeister
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Bürgermeister
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Bürgermeister
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Gemeindevertretung
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Gemeindevertretung
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Gemeindevertretung
Direktwahl durch die Bürger

der Gemeinde

Bürger der Gemeinden des Amtes

AUTOR:
Frank Ehling
Amtsdirektor  des Amtes Barnim-Oderbruch
(Landkreis Märkisch-Oderland) mit den
amtsangehörigen Gemeinden: Wriezen,
Altreetz, Bliesdorf, Güstebieser Loose,
Neuküstrinchen, Neulewin, Neulietzegöricke,
Neureetz, Neurüdnitz, Neutrebbin, Prötzel,
Reichenow-Möglin, Wriezener Höhe
Zäckericker Loose
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„Steuern mit Produkten?“ oder „Steuern mit dem
Haushalt?“ war die zentrale Frage des o.g. Fach-
seminars. In vielen Kommunen gibt es Schwierig-
keiten im Modernisierungsprozess, weil bei den ver-
schiedenen Akteuren unterschiedliche Auffassun-
gen zum Zusammenspiel von Haushalt, Produkt-
katalog und Kosten- und Leistungsrechnung exi-
stieren. Hier setzte das Seminar an. Vor dem Hin-
tergrund praktischer Erfahrungen und unter Berück-
sichtigung der wissenschaftlichen Diskussion wur-
den die Gründe für Fehlentwicklungen analysiert und
Lösungen für die örtlichen Veränderungsprozesse
erarbeitet. Es wurde weitgehende Einigkeit darüber
erzielt, dass Ressourcenmanagement und Produkt-
management eng miteinander verbunden werden
müssen. Dabei sollte der Haushalt die zentrale Rolle
spielen. Es wurde deutlich gemacht, dass dies nicht
der alte kamerale Haushalt sein kann. Als zentrales
Steuerungsinstrument muss der Haushalt primär im
Hinblick auf diese Funktion gestaltet werden. An-
dere Funktionen treten dahinter zurück, z. B. die
Berichtsfunktion gegenüber der Kommunalaufsicht.

Der neue Haushalt bildet damit den Kern eines Steue-
rungssystems, das zusammenfassend wie folgt skiz-
ziert wurde:

- Der neue Haushalt informiert nicht nur über
Ressourcenaufkommen und –verbrauch, sondern
umfasst auch die Leistungsseite (Produkt-
haushalt).

- Die Gliederung des Haushalts folgt der örtlichen
Verwaltungsorganisation. Damit wird Kongruenz
von Produkt-, Verwaltungs- und Haushaltsstruktur
erreicht (organische Haushaltsliederung).

- Bereits der Haushalt (und nicht erst die Kosten-
und Leistungsrechnung  i.e.S.) weist die Kosten
und Erlöse (und nicht nur die Ausgaben und Ein-
nahmen) aus (Ressourcenverbrauchskonzept).

- Im Haushalt werden die Kosten nicht bis auf die
Produktebene heruntergebrochen, weil das zu
einer Überinformation führen würde, sondern in
der Regel nur für Produktbereiche und Produkt-
gruppen angegeben.

- Die weitere Unterteilung ist Sache der Kosten-
und Leistungsrechnung i.e.S., in der - je nach
örtlichem Bedarf und aktueller Problemlage - eine
Zurechnung auf Produkte oder einzelne Leistun-
gen erfolgen kann.

Seminarbericht - KWI-Fachseminar

Haushalt – Produkte – Kostenrechnung:
Das magische Dreieck der Neuen Steuerung

am 11. und 12.10.1999 in Potsdam
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- Der Rechnungsstoff (Ressourcenaufkommen und
–verbrauch sowie Leistungen) ist in der Finanz-
rechnung (Haushaltsplan und –rechnung) prin-
zipiell der gleiche wie in der Kostenrechnung
(durchgehender Rechnungsstoff). Die Werte der
Kosten- und Leistungsrechnung werden aus dem
Haushalt abgeleitet und stellen sich im Prinzip
nur als eine weitere Detaillierung der Haushalts-
zahlen dar.

- Die Produktbildung und die Bildung von Kosten-
stellen und –trägern richten sich nach der
Haushaltsgliederung.

- Sonstige Informationen, die nicht aus dem Rech-
nungswesen erzeugt werden, wie z.B. Qualitäts-
informationen, werden auf der entsprechenden
Ebene des Haushalts- und Rechnungswesens an-
geflanscht. Da solche Informationen idR nur auf
Produkt- oder gar Leistungsebene Sinn machen,
werden sie idR nicht im Haushaltsplan unterge-
bracht (weil dieser idR mit der Detaillierung der
Informationen auf der Produktgruppenebene auf-
hört). Entscheidend ist, dass sich alle Informa-
tionen in ein umfassendes und einheitliches, hier-
archisch aufgebautes System einordnen.

- Die Konzipierung dieses Systems von oben herab
(retrograd) erleichtert die Beantwortung der
informationsökonomisch wichtigen Frage, ob
sich in einer bestimmten örtlichen Situation die
Erzeugung weiterer Informationen – idR. durch
weitere Detaillierung – im Hinblick auf die damit
verbundenen Kosten und den Informationsnutzen
noch lohnt.

- In diesem Informationssystem übernimmt der
Haushalt die Rolle des Systemführers.

Wegen der großen Nachfrage und weil die Teilneh-
merzahl im Interesse der Effektivität des Erfahrungs-
austausches begrenzt wurde, wird das Fachseminar
am 3. und 4. April 2000 wiederholt. Auf die Ankün-
digung an anderer Stelle dieses Heftes wird verwie-
sen.  Dort finden sich auch Einzelheiten über Refe-
renten und Themen.

Die Referate von Dr. Peter Stegelmann, Rheine,
Frank Spengemann, Bielefeld und Dr. Hansjürgen
Bals werden in kürze in einem KWI-Arbeitsheft ver-
öffentlicht. Bestellungen sind unter der Fax-Nr.
0331 – 977 4531 möglich.
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kikos - Informationsbörse für Städte und
Gemeinden

http://www.kgst.de

kikos heißt das neue kommunale Informations-
und Kommunikationssystem der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle (KGSt) im Internet. Damit will
die KGSt eine neue Form des Wissensmanagements
präsentieren und die Zukunft für den kommuna-
len Informationsaustausch einläuten. Das komfor-
table Angebot steht den Kommunen per Lizenz
offen - teilweise. Denn zwei interessante Angebo-
te können kostenfrei genutzt werden: Erstens die
„Wissensdrehscheibe“ (http://wissen.kgst.de/
wi_drehsch.htm) mit dem Online-Zugriff auf die
größte Datenbank für Ausschreibungen, zu DIMDI,
der Biowissenschaftlichen Datenbank, mehrere
Bibliothekskataloge, dem Technologieatlas der
Deutschen Bank, zu Parlamenten in Europa und
regionalen Parlamenten, einem Service für Ge-
schäftsberichte und Unternehmensbroschüren
sowie mehreren Links zum Thema Wissens-
management. Des weiteren steht den Kommunen
ein kommunaler Presse-Service zur Verfügung.

Kommunaler Stellenmarkt
http://www.digijob.com/spezial/kommunal/

index.html

Einen interaktiven Online-Stellenservice für den
kommunalen Sektor findet man bei digiJob.  Da-
nach  bekommen Kommunen Hilfe bei der Suche
und Auswahl qualifizierter Mitarbeiter und kön-
nen kostenfrei Such- und Angebotsanzeigen on-
line aufgeben.

Leistungsvergleich in der öffentlichen
Verwaltung

http://www.leistungsvergleich.de

Ausführliche Informationen zum Leistungsver-
gleich zwischen Finanzämtern bietet diese Seite
der Bertelsmann Stiftung. Mit diesem Projekt soll
der Leistungsvergleich per Internet gefördert und
das Wissen den öffentlichen Verwaltung zur Ver-
fügung gestellt werden.

Kommunen der Zukunft
http://www.kommunen-der-zukunft.de

„Kommunen der Zukunft“ nennt sich das neue
Netzwerk, das die KGSt, die Bertelsmann Stiftung
und Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem
Deutschen Städtetag, der ÖTV und dem kommu-
nalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen
gründeten. Die Träger wollen damit der kommu-
nalen Reformbewegung in Deutschland neue Im-

pulse verleihen, den Erfahrungsaustausch zwischen
Reformkommunen intensivieren und gegenseiti-
ge Hilfen und Lernerfahrungen ermöglichen. Ne-
ben dem Hintergründen des Projekts informiert
die Online-Zeitschrift „Podium“ über Neuentwick-
lungen und Modernisierungsergebnisse in den
Reformkommunen, über Cities of Tomorow, Bürger
in der Kommune und bietet Service bei Terminen
und Neuerscheinungen.

Zeitschriften für die Kommunalverwaltung
im Netz

http://www.staedtetag-nw.de/pages/
akt_zeitsch.htm

Ein umfassendes Angebot von Zeitschriften für die
Kommunalverwaltung bietet der Deutsche Städ-
tetag auf seiner Homepage. Schnell und direkt
können Interessierte auf über 80 Zeitungen im
Netz zugreifen, sortiert nach der jeweiligen Bund,
Länder oder internationalen Ebene, nach Sachge-
biet oder einfach alphabetisch. Aus dem speziel-
len Bereich Kommunalwissenschaft und Kommu-
nalpolitik sind folgende Zeitschriften hilfreich:

„Archiv für Kommunalwissenschaft“ (AfK)
http://www.difu.de/publikationen/afk

 „Stadt und Gemeinde“
http://stadt-und-gemeinde.de

„Zeitschrift für kommunale Wirtschaft“ (ZfK)
http://www.zfk.de

„der gemeinderat“
http://www.gemeinderat-online.de

„Demo“ ( Demokratische Gemeinde)
http://www.demo-online.de/

Brandenburg kommunal
(Informationsdienst der Kommunen)

http://www.brandenburg.de/land/mi/bk

„AKP - Fachzeitschrift für Alternative Kom-
munal Politik“

http://www.gruene.de/akp-redaktion

„Der Bayerische Bürgermeister“
http://www.jehle-rehm.de//aktuell/

zeitschriften/bmeister.html

„UMWELT kommunale ökologische Briefe“
http://www.raabe.de/du/html/

umweltmanagement/ukaktuell/index.htm

Kommunale Angebote im Internet
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Rat der Gemeinden und Regionen Europas
http://www.rgre.de

Auf der Seite des Rates der Gemeinden und Regionen Europas finden Kommunen interessante Informatio-
nen über aktuelle Fördermöglichkeiten der EU für Kommunen, über die Aufgaben und Arbeitsweisen der
kommunalen Gremien auf EU-Ebene in einem kommunalen EU-Lexikon aber auch über Städtepartnerschaf-
ten. Auf der Suche nach internationalen Partnerschaften wird man auf der Homepage des RGRE schnell
fündig. Aufgabe der deutschen Sektion des RGRE ist es, die Kommunen „europafit“ zu machen und zwi-
schen Europa und den Bürgern zu vermitteln. So erfährt man auch genaues zur Europäischen Charta der
kommunalen Selbstverwaltung oder zur Erstellung einer UN-Konvention zur kommunalen Selbstverwaltung.

Kommunalwissenschaftliches Institut
http://141.89.32.20/u/kwi/index.htm

Auch das KWI ist mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten. Über diese finden Sie Informationen
zu den Aufgaben, Forschungsprojekten, Strukturen und Serviceangeboten des Institutes. Zudem erhalten
Sie eine Übersicht über die Ansprechpartner am Institut und können jederzeit auf die aktuelle Ausgabe
des KWI-Info zurückgreifen.

Kommunalwissenschaftliches Kolloquium
am KWI

Auch im Sommersemester 2000 setzt das KWI  das
Kommunalwissenschaftliche Kolloquium zu ausge-
wählten Fragen der Kommunalwissenschaften und
der kommunalen Praxis fort. Diese Veranstaltungs-
reihe steht sowohl den an den Kommunalwis-
senschaften interessierten Studenten und Mitar-
beitern der Universität wie auch externen Gästen
offen.

Geplante Veranstaltungen,
Beginn jeweils 18.00 Uhr :

12. April
Virtuelle oder reale Bürgerbüros?
Präsentation praktischer Erfahrungen aus dem
Land Brandenburg

17. Mai
Neuer kommunaler Finanzausgleich für Brandenburg

14. Juni
Was wird aus den Ämtern? Zur Zukunft der Ämter in
Brandenburg

Ort:
KWI, Universität Potsdam, Komplex III, August-
Bebel-Straße 89, Hauptgebäude
Der Universitätskomplex befindet sich direkt am S-
Bahnhof Griebnitzsee, Zugang durch den Tunnel.

Interdisziplinäre Kolloquien des KWI
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Konkrete Informationen zu den geplanten Veran-
staltungen:

KWI, Sekretariat
Tel. 0331/977-4534
Fax. 0331/977-4531
email kwi@rz.uni-potsdam.de

Berlin-Brandenburgisches Verwaltungs-
politisches Kolloquium

Das KWI ist - wie auch in den vorangegangenen
Jahren - an der Konzipierung, Organisation und
Durchführung des Verwaltungspolitischen Kolloqui-
ums, das die Universität Potsdam gemeinsam mit
Berliner Hochschulen an der HU Berlin durchführt,
beteiligt. Im Sommersemester 2000 werden wie-
der aktuelle Themen der Verwaltungsreform in Ber-
lin, in Brandenburg und beim Bund behandelt.

Das Kolloquium ist schon traditionsgemäß ein Ort
für einen interessanten und angeregten Austausch
ziwschen Wissenschaft und Praxis.

Ort:
Humboldt Universität zu Berlin, Hauptgebäude,
Unter den Linden, Raum 2103

Zeit:
während des laufenden Semesters
Fr. (14-tägig)14.00-16.00
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Seit Anfang 1998 beteiligen sich knapp 100 deut-
sche Kommunen am Gemeinschaftsvorhaben “Netz-
werk Kommunen der Zukunft”, das von der Ber-
telsmann Stiftung, der Hans-Böckler Stiftung so-
wie der KGSt gefördert wird. Prof. Reichard und
das KWI erhielten von den drei Trägern den Auf-
trag, die Gesamtwirksamkeit des Netzwerkprojekts
nach Ablauf der ersten Phase, d.h. nach etwa ein-
einhalb Jahren zu untersuchen und die Beiträge
der drei Trägerinstitutionen zu beurteilen. Auf-
grund des bislang positiven Verlaufs des Netz-
werks, der im ganzen auch durch die Evaluierung
bestätigt wurde, haben sich die Träger inzwischen
entschlossen, das Netzwerk in einer zweiten Pha-
se weiterhin zu unterstützen. Die Evaluierung
stützte sich im wesentlichen auf die Auswertung
von Dokumenten, auf eine Mitgliederumfrage und
auf eine Reihe geführter Interviews. Nachfolgend
einige Ergebnisse im Überblick:

Die Mitgliedskommunen arbeiteten in 14 verschie-
denen “Knoten” (Arbeitsgruppen) zusammen, die
jeweils ein spezielles Thema verfolgten. Besonders
interessante Projektthemen waren dabei:

- Bürgerbeteiligung an der Haushaltsplanauf-
stellung

- Ansätze zur Stärkung des Bürgerengagements
- Gesamtkonzept zur Ergebnissteuerung
- Erprobung von Konzepten und Instrumenten

des Kontraktmanagements
- Verbesserung der Zusammenarbeit von Politik

(Rat) und Verwaltung
- Verbesserung der Mitarbeiterbeteiligung bei

Reformprojekten
- Ansätze zur Führungskräfteentwicklung und zu

Mitarbeiter-Zielvereinbarungen
- Erprobung von Methoden zur Wettbewerbs-

orientierung (Markttests)

Am Netzwerk sind neben mehreren Großstädten
zahlreiche kleine und mittlere Kommunen sowie
eine Reihe von Landkreisen beteiligt. Ostdeut-
sche Kommunen sind allerdings bisher nur margi-
nal beteiligt (weniger als 10%); die Träger hoffen
in der zweiten Phase auf ein größeres Interesse
aus den neuen Ländern.

Innovationseffekte

In einigen Knoten hat es beachtliche Konzept-
innovationen gegeben, ohne daß von revolutio-
nären Reformen gesprochen werden kann. In an-
deren Knoten gab es intensive Bemühungen um
neue Beteiligungs- oder Änderungsstrategien. Po-

sitiv zu bewerten ist zudem die Erfahrung der Kom-
munen mit Networking, was ja nicht zum üblichen
Repertoire von Verwaltungsmitarbeitern gehört.
Wichtig waren ferner der gemeinsame Lern- und
Erfahrungsaustauschprozeß sowie die Selbstbestä-
tigung im Reformgeschäft.

Die meisten Mitgliedskommunen wollen weiterma-
chen; die Träger sind jedoch auch bereit, qualifi-
zierte “Neue” in das Netzwerk aufzunehmen. In
der kommenden Phase sollen einerseits begonne-
ne Vorhaben weitergeführt und einer Umsetzung
nähergebracht werden. Andererseits sollen “neue”
Themen, die nicht zum Standardbaukasten des
“Neuen Steuerungsmodells” gehören, einbezogen
werden. Dabei wird man sich auch intensiver mit
strategischen Themen wie etwa Ansätzen der kom-
munalen Beschäftigungspolitik befassen. Insge-
samt wird die Vision eines “fluktuierenden Netz-
werks” angestrebt, in dem Mitglieder an zeitlich
begrenzten Themen arbeiten, nach etwa 1-2 Jah-
ren Mitgliedschaft “flügge” werden und dann aus
eigener Kraft zur Fortsetzung der Netzwerkarbeit
fähig sind.

Interessierte Kommunen wenden sich an die Ber-
telsmann Stiftung oder die KGSt; nähere Informa-
tionen finden sich auch im Internet:
http://www.kommunen-der-zukunft.de

Gemeinsames Lernen von Kommunen:
“Netzwerk Kommunen der Zukunft”

Christoph Reichard
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AUTOR:
Prof. Dr. Christoph Reichard
Inhaber des Lehrstuhls für Public Manage-
ment, Geschäfstführender Direktor des KWI

Aktuelles aus dem Netzwerk:

4. Ausgabe Podium
Die vierte Ausgabe der Netzwerkzeitung „Podium Kom-
munen der Zukunft“ ist erschienen. Themen: die wich-
tigsten Ergebnisse der Evaluation, Leitfaden Ziel-
vereinbarungen und Kommunen im Markttest. Bestel-
lung: Bertelsmann Stiftung, Fax: (05241) 816092

Erfolgsfaktoren für bürgerschaftliches Engagement
Neu erschienen ist eine Dokumentation im Themenfeld
Bürgerkommune. Titel: „Bürgerschaftliches Engagement
in der kommunalen Praxis - Initiatoren, Erfolgsfaktoren
und Instrumente“ mit Beiträgen aus Wissenschaft und
Kommunen  Bestellung gegen Schutzgebühr von 20,-DM
bei  KGSt, Fax: (0221) 37689-59



Sowohl die derzeit vorhandene Gemeindestruktur
in Brandenburg als auch die Kommunalverfassung
müssen nach Auffassung von Innenminister Jörg
Schönbohm einer kritischen Überprüfung unterzo-
gen werden. Vor der 6. Landesdelegiertentagung
der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU sagte
Schönbohm am Sonnabend, man müsse sehen, ob
die vorhandenen Strukturen und Regelungen auch
den zukünftigen Anforderungen entsprechen:

„Wenn wir in der Koalitionsvereinbarung formulie-
ren, dass die Bürger in Kommunen leben sollen, die
sich selbst bürgerorientiert und effizient verwalten,
dann kann die logische Konsequenz nur heißen: Wir
müssen prüfen, ob die in Brandenburg gegebene
Gemeindestruktur, die durch häufig zu kleine Struk-
turen geprägt ist, die bestmöglichen Voraussetzun-
gen für eine moderne und bürgernahe Verwaltung
bietet.“

Diesem Prüfauftrag, so der Innenminister, kann
man nur dann nachkommen, wenn ein unvorein-
genommenes Nachdenken über die Weiterentwick-
lung der Gemeindestruktur möglich ist. Basis hier-
für muss aber sein, dass die gewachsene Identi-
tät der Bürger mit ihrem Gemeinwesen bei allen
Überlegungen zur Fortentwicklung von Struktu-
ren von herausragender Bedeutung ist. Schön-
bohm kündigte an, dass freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden zu leistungsfähigen
Selbstverwaltungseinheiten auch weiterhin finan-

ziell unterstützt werden sollen. Dies sei vorerst
unverzichtbar, um die vielen Kleinstgemeinden -
von den 1.489 Gemeinden Brandenburgs haben
874 weniger als 500 Einwohner - zu einem frei-
willigen Zusammenschluß zu bewegen.

In seiner Rede vor der Kommunalpolitischen Ver-
einigung kündigte Minister Schönbohm an, dass
die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kom-
munen auch für das Jahr 2000 noch einmal im
jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt
werden. Ab 2001 ist dann ein Finanzausgleichs-
gesetz geplant. Dieses soll auf Grund von Erkennt-
nissen eines DIW-Gutachtens erarbeitet werden,
von dem u.a. Aussagen über Strukturprobleme der
Kommunalfinanzen auf der Ausgabenseite erwar-
tet werden. Auf Forderungen eingehend, das GFG
2000 noch in diesem Jahr vorzulegen, sagte
Schönbohm: „Wir haben uns in der Koalition ver-
ständigt, dies im Rahmen der Haushaltsdiskussionen
zu entscheiden. Die Brandenburger Gemeinden ha-
ben aber schon Mitte des Jahres die Grunddaten er-
halten, auf deren Basis es Ihnen wie in den Vorjah-
ren möglich ist, einen Haushaltsentwurf aufzustel-
len, der auch ohne Vorliegen eines Gemeinde-
finanzierungsgesetzes von der Gemeinevertretung
beschlossen werden kann. Dennoch werde ich mit
dem Koalitionspartner über Möglichkeiten sprechen,
das Gemeindefinanzierungsgesetz entweder vorzu-
ziehen oder zumindest Abschlagzahlungen für not-
wendige Investitionsausgaben zu ermöglichen.

Keine Denkverbote zur künftigen Gemeindestruktur

Pressemitteilung: Herausgegeben vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Nr. 95/99 vom 06. November 1999

Aktuelles – Pressemitteilungen
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Aussagen zur zukünftigen Gemeindegebietsstruktur finden sich sowohl im Koalitionsvertrag als auch in
der Regierungserklärung von Ministerpräsident Manfred Stolpe. Die entsprechenden Passagen werden im
folgenden wiedergegeben.

Regierungserklärung

Bürgernahe, professionelle und effiziente Kommunal-
verwaltungen werden nur mit leistungsfähigen Struk-
turen zu erreichen sein. Gemeinden, die mangels aus-
reichender Leistungsfähigkeit kaum Aufgaben wahr-
nehmen können, entsprechen nicht dem Leitbild der
kommunalen Selbstverwaltung in der Verfassung und
auch nicht den Ansprüchen der Bürger. Wir werden bis
Mitte nächsten Jahres prüfen, welche Gemeindestruktur
geeignet ist, die Identität der gewachsenen Gemein-
den Brandenburgs zu wahren, die Mitwirkung der Bür-
ger zu fördern und eine leistungsstarke Verwaltung zu
ermöglichen. Danach soll eine Regelung zur Gemeinde-
struktur getroffen werden. Freiwillige Gemeinde-
zusammenschlüsse werden wir weiter fördern.

Koalitionsvertrag

Die Bürger in Brandenburg sollen in Kommunen leben
können, die sich selbst bürgerorientiert und effizient
verwalten. Der freiwillige Zusammenschluss von Ge-
meinden zu leistungsfähigen Selbstverwaltungs-
einheiten wird weiterhin unterstützt.

Die Koalition wird bis Mitte 2000 prüfen, welche
Gemeindestruktur geeignet ist, die Identität der ge-
wachsenen Gemeinden Brandenburgs zu wahren, die
Mitwirkung der Bürger zu fördern und eine leistungs-
starke Verwaltung zu ermöglichen. Danach soll eine
Regelung zur Gemeindestruktur getroffen werden.
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Landesregierung begrüßt Entscheidung des Landesverfassungsgerichts
Pressemitteilung: Herausgegeben vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg

Nr. 005/00 vom 20. Januar 2000

Euro-Vorbereitungen der Städte und Gemeinden laufen nach Plan
Öffentlichkeitsarbeit hat besondere Priorität

Pressemitteilung: Herausgegeben vom Deutscher Städte- und Gemeindebund Berlin, den 17. Januar
2000 - Nr.:5/2000

Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
hat heute in seiner Entscheidung zu den kommu-
nalen Verfassungsbeschwerden gegen das
Zweckverbandsstabilisierungsgesetz die gesetzli-
chen Regelungen für verfassungsgemäß erklärt. Im
Hinblick auf § 2 Abs. 2 des Gesetzes hat das Ge-
richt in verfassungskonformer Auslegung bestimmt,
„dass das Auftreten als Verbandsmitglied’ ein auf
Dauer angelegtes Mitwirken der Gemeinde in dem
Zweckverband mit Duldung der Vertretungskörper-
schaft erfordert“.

Die Landesregierung begrüßt die Bestätigung des
Gesetzes. Sie wird zu einer weiteren Verbesserung
und Befriedung der Lage im Abwasserbereich bei-
ragen. Spätestens bis Ende des Jahres werden die
Aufsichtsbehörden in den Landkreisen, die für die
Umsetzung des Gesetzes zuständig sind, Klarheit
über den Gründungszeitpunkt, die Verbands-
satzung sowie die Mitglieder aller Abwasser-
zweckverbände herstellen. Bisher ist rund die Hälf-
te der notwendigen Feststellungsbescheide erlas-
sen worden.

Die Landesregierung geht davon aus, dass die
Maßgabe des Landesverfassungsgerichtes in den
bisherigen Feststellungsverfahren berücksichtigt
worden ist. Sie wird dennoch auf der Grundlage
der schriftlichen Urteilsbegründung mit den zu-
ständigen Aufsichtsbehörden mögliche Auswir-
kungen der Entscheidung auf die abgeschlosse-
nen und laufenden Feststellungsverfahren klären.

Parallel zur rechtlichen Stabilisierung kann nun mit
aller Kraft die Sanierung der finanziell angeschlage-
nen Aufgabenträger im Abwasserbereich im Rahmen
des Schuldenmanagements fortgeführt werden. Das
Urteil unterstützt die Landesregierung bei ihrer Ziel-
setzung, dauerhaft wirtschaftliche Verhältnisse in
der Abwasserentsorgung zu schaffen und damit für
die Bürger vertretbare Gebühren zu gewährleisten.

Die Vorbereitungen der Städte und Gemeinden zur
Einführung des Euros laufen planmäßig. Die Um-
stellung von der Mark auf den Euro hat für die
Städte und Gemeinden hohe Priorität. In vielen
Kommunen sind Eurobeauftragte bestellt worden
oder Informationsstellen eingerichtet worden. Die
Einbeziehung des Euros in kommunale Satzungen
steht bereits in diesem Jahr auf den Tagesord-
nungen der Räte. „Wir verstehen uns als kompe-
tenter Ansprechpartner der Bürger und Unterneh-
men bei der Umstellung der Währung“, sagte das
Geschäftsführende Präsidialmitglied des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Lands-
berg, heute in Berlin.

In diesen Tagen ist die erste Ausgabe des Infor-
mationsdienstes „Euro-Kommunal“ des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes in Kooperation mit
weiteren Verbänden erschienen. Ziel ist es, die
Öffentlichkeitsarbeit der Städte und Gemeinden

zu qualifizieren, um Bürgern und Unternehmen
Antworten auf zahlreiche Fragen zur neuen Wäh-
rung in den Rathäusern geben zu können.
Der Infodienst knüpft an die Erfahrungen verschie-
dener kommunaler Pilotprojekte an und zeigt viel-
fältige Beispiele auf, wie die Öffentlichkeitsarbeit
der Städte und Gemeinden verbessert werden kann.
Gleichzeitig werden Hinweise zur Schulung der
Mitarbeiter geben.

„Für die wirtschaftliche Entwicklung der Staaten
in Europa kann der Euro nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Er wird auch zur notwendigen
Transparenz staatlicher und kommunaler Finanz-
systeme führen und damit den Wettbewerb för-
dern“, sagte Landsberg abschließend.
Der Infodienst Euro-Kommunal steht auf unter der
Homepage des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes, www.dstgb.de/public/europa/infodienst
zur Verfügung.
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Bestellschein

Sollten Sie noch nicht  in unserem Verteiler sein,
haben Sie die Möglichkeit, das KWI-Info direkt
zu bestellen.

Universität Potsdam
Kommunalwissenschaftliches Institut
Am Park Babelsberg 14

14482 Potsdam

fax: 03 31  - 977 45  31

Zukünftig möchte ich das KWInfo direkt erhalten.

Name:

Vorname:

Behörde/Institution:

Organisationseinheit:

Telefon:

Postanschrift:

Datum:

Unterschrift:
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